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Auf die Anfrage der Abgeordneten Dkfm. Bauer und Genossen vom 15. Dezember 1981, 
Nr. 1621/J, betreffend behauptete Rechtswidrigkeiten im Bereich der Steuerfahndung, 
beehre ich mich mitzuteilen: 

Das Bundesministerium für Finanzen ist in letzter Zeit mehrfach mit Zeitungs­
berichten über angebliche Mißstände bei Amtshandlungen der Gerichte und Finanz­
strafbehörden konfrontiert worden. Die vorgenommenen dienstaufsichtsbehördlichen 
Oberprüfungen haben durchwegs zu dem Ergebnis geführt, daß die gegen die Fahndungs­
beamten erhobenen Vorwürfe sowohl in ihrer Grundtendenz als auch in den Einzel­
heiten nicht zugetroffen haben. Als Beispiel für die tendenziöse Berichterstattung 
lege ich der Anfragebeantwortung Ablichtungen des in der "Presse" vom 23.10.1981 
erschienen Artikels IIDie Steuercowboys von Tulln" (Beilage ./A) und des im IIKurier" 

vom 12.12.1981 erschienenen Artikels "Steuerhatz: Knüppel aus dem Sack" (./B) sowie 
der hiezu an die Herausgeber gerichteten Stellungnahmen der zuständigen Beamten 
meines Ressorts (Beilagen ./e und ./E) bei. Da diese Stellungnahmen in späteren 
Auflagen der Zeitungen nur gekürzt und mit zum Teil unzutreffenden Kommentaren 
versehen gebracht wurden, ist das Bur:desmi n i s teri um für Fi nanzen dazu übergegangen. 
einschlägige Artikel, wie etwa die Ausführungen im Jahresrückbl ick des "Kurier" 

vom 31.12.1981 (Beilage ./E)9nicht mehr zu beantworten. 

Die Häufung derartiger Zeitungsberichte in letzter Zeit fUhre ich nicht zuletzt 
auf die steigende Zahl der Abgabenhinterziehungen in bestimmten Wirtschaftsbereichen 
zurück, welche entsprechende Abwehrmaßnahmen der mit der Aufdeckung und Verfolgung 
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von Finanzvergehen befaßten Behörden ~ also auch der Steuerfahndung -

zur Folge hatten. Im besonderen kam es zu zahlreichen Verfahren gegen 
Verleiher und Aufsteller von Glückspielautomaten im Bereich der Finanzämter 
Baden~ Mödling, Wr. Neustadt, Eisenstadt und Tulln. Die weitaus überwiegende 
Zahl dieser Verfahren wurde und wird in Zuständigkeit der Gerichte und Staats­

anwaltschaften geführt, weil der für die Zuständigkeit der Gerichtsbehörden 
maßgebende Betrag an verkürzten Abgaben von S 500 000 weitaus überstiegen ist. 

Diese Gerlchtsbehörden nehmen gemäß § 197 Finanzstrafgesetz die Hilfe der 
Finanzstrafbehörden und deren Organe - u.a. also auch der Steuerfahndung -

in Anspruch; dies bedeutet, daß die einzelnen Maßnahmen zwar von den Organen 
der Finanzstrafbehörden durchgeführt, aber von den zuständigen Gerichtsbehörden 
angeordnet werden. 

Es trifft keineswegs zu, daß bei den Amtshandlungen der Steuerfahndung "immer 
wieder gesetzliche Regelungen nicht eingehalten" und "rechtsstaatliche Grund-
sätze mißachtet" wurden. Die in den e{nzelnen Zeitungsmeldungen diesbezüglich 
aufgestellten Behauptungen beruhen offensichtlich auftasac~nwidrigen Mitteilungen, 
die von den durch die Amtshandlungen betroffenen Personen gegenüber Journalisten 
gemacht und von diesen kritiklos übernommen wurden; sie haben sich nach über­
prüfung durch das Bundesministerium für Finanzen durchwegs als haltlos erwiesen. 

Im einzelnen erlaube ich mir, die Fragepunkte wie folgt zu beantworten, wobei 
ich um Verständnis dafür bitte, daß ich aus Gründen der abgabenrechtlichen 
Geheimhaltungspflicht (§ 48a BAO) nicht in der Lage bin, Einzelheiten der Amts­
handlungen, die auf die Person der Betroffenen schließen lassen, mitzuteilen. 

Zu 1.: 

A) Derzeit sind beim Verfassungsgerichtshof im gegebenen Zusammenhang insgesamt 

18 Beschwerden anhängig; eine Beschwerde hat der VfGH wegen Unzuständigkeit 
bereits zurückgewiesen. 

a) 16 Beschwerden wurden im Zusammenhang mit Hausdurchsuchungen und Beschlag­
nahme von Unterlagen bei Kreditunternehmungen eingebracht. In 11 Fällen 
sind Beschwerdeführer das jeweilige Kreditinstitut bzw. deren leitende 
Funktionäre oder deren Rechtsvertreter. In 5 Fällen haben Bankkunden 
Beschwerde erhoben. In allen diesen Beschwerdefällen werden zur Frage 
der Auslegung des § 23 Kreditwesengesetz im Zusammenhang mit den Be­
stimmungen des Finanzstrafgesetzes die divergierenden Rechtsmeinungen 
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der Finanzverwaltung einerseits und der Kreditunternehmungen bzw. deren 
Kunden andererseits zur Entscheidung an den Verfassungsgerichtshof heran­
getragen. 

Diesen Beschwerden liegt in der Hauptsache folgender Sachverhalt zugrunde: 

Aus Anlaß des Inkrafttretens des Kreditwesengesetzes hat das Bundesministerium 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Justiz seine Unter­
behörden mit dem Erlaß vom.3.12.1979, FS-130/1-I11/9/79 (Beilage ./F), seine 
Rechtsansicht über Fragen, die im Zusammenhang mit dem Bankgeheimnis in Finanz­
strafverfahren auftreten können, bekanntgegeben. Es hat insbesondere im Punkt 

4.2. des Erlasses zur Frage Stellung genommen, wie vorzugehen ist, wenn im 
Zuge der Durchsuchung eines Kreditunternehmens Beweismittel vorgefunden werden, 
die offenkundig auf die Begehung eines anderen als des zur Hausdurchsuchung 
anlaßgebenden Finanzvergehens schließen lassen, und hat die Ansicht vertreten, 

daß derartige Beweismittel dan~ nicht außer Acht gelassen werden dürfen, wenn 
sie ein vorsätzliches Finanzvergehen - ausgenommen Finanzordnungswidrigkeiten -
betreffen. 

Im Zuge von mehreren gerichtlich anhängigen Finanzstrafverfahren erwiesen sich 
Hausdurchsuchungen bei Kreditinstituten notwendig, die von Organen der Finanz­

verwaltung auf Grund von richterlichen Hausdurchsuchungsbefehlen durchgeführt 
wurden. Im Zuge dieser HaUSdurchsuchungen fanden die Erhebungsorgane nicht nur 
Beweismittel, die für die bereits anhängigen Strafverfahren von Bedeutung waren, 

sondern - mit diesen und unübersehbar - auch solche, die nach ihrer Beschaffenheit 
und wegen der besonderen Umstände ihrer Auffindung sowie nach dem Verh~lten 
der jeweils anwesenden Bankangestellten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Finanz­
vergehen anderer als der bereits verdächtigen Personen schließen ließen. Zumeist 
handelte es sich um anonyme Sparbücher, die als Besicherung für Kredite in 
ungefährer Höhe der Spareinlagen dienten und zusammen mit den gesuchten Unter­

lagen an unüblichen Orten, nämlich in angeblich leeren, nicht vermieteten 
Schließfächern, in Schließfächern die auf erfundene Personen lauteten, oder 
in einem Behälter in einem Direktionssafe aufbewahrt wurden. Diese Beweismittel 
w_rden im Sinne des erwähnten BMF-Erlasses gemäß § 144 StPO beschlagnahmt und 
unter Bedachtnahme auf § 145 StPO versiegelt dem Gericht übergeben. Die Eröffnungen 
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dieser Unterlagen durch das Gericht fanden jeweils in Anwesenheit der Rechts­

vertreter der durchsuchten Institute und von Organen der Finanzverwaltung 
statt. In einigen Fällen gelangte das Gericht zur Auffassung, daß der Verdacht 

eines gerichtlich strafbaren Finanzvergehens vorlag und hat die Beweismittel 
beschlagnahmt und entsprechende Verfahren eingeleitet. In den verbleibenden 
Fällen, in welchen weiterhin der Verdacht eines verwaltungsbehördlich straf­

baren F1nanzvergehens gegeben war, wurden die vom Gericht freigegebenen Unter­
lagen gemäß § 89 Finanzstrafgesetz von den Organen der Finanzverwaltung beschlag­

nahmt. Die Beschwerdeführer vertreten hiezu die Auffassung, daß diese Beschlag­

nahmen zu Unrecht erfolgt seien und behaupteten~ in ihrem Recht auf Eigentum 
verletzt worden zu sein, weil die Bestimmungen über das im § 23 Kreditwesen­
gesetz geregelte Bankgeheimnis nicht eingehalten worden seien. Hingegen ver­
treten die Behörden in den dem Verfassungsgerichtshof vorgelegten Gegenschriften 

die im Erlaß vom 3.12.1979 vertretene Rechtsauffassung. 

b) Eine weitere VfGH-Beschwerde wendet sich gegen eine angeblich rechtswidrig 
erfolgte Personendurchsuchung im Rahmen einer Hausdurchsuchung, die auf Grund 
eines richterlichen Befehls im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um das AKH 
durchgeführt wurde. Der Beschwerdeführer, der sich längere Zeit unbeobachet 
in noch nicht durchsuchten Räumen aufgehalten hatte, wollte sich während der 
Hausdurchsuchung plötzlich entfernen und wurde - weil der Verdacht bestand, 
daß er Beweismittel dem Zugriff der Behörde entziehen könnte - aufgefordert, 
die in seinen Taschen befindlichen Gegenstände vorzuweisen. Die Herausgabe 
erfolgte freiwillig, die Gegenstände wurden nach deren Besichtigung unverzüglich 
dem Beschwerdeführer zurückgegeben. Die belangte Behörde hat den Antrag auf 
Zurückweisung dieser Beschwerde wegen Unzulässigkeit gestellt, da die in Be­
schwerde gezogene Amtshandlung als Gerichtsakt nicht der Oberprüfung durch den 
Verfassungsgerichtshof unterliegt und die durch das Gericht erteilte Ermächtigung 

nach Meinung der Finanzverwaltung nicht überschritten wurde. 
c) Eine Beschwerde an den lfGH wurde schließlich wegen einer von Beamten der 

Steuerfahndung gemeinsam mit Organen der Zollfahndung durchgeführten Hausdurch­
suchung und der dabei erfolgten Besch~agnahme von Buchhaltungsunterlagen erhoben. 
Zum gleichen Sachverhalt wurde auch der Verwaltungsgerichtshof angerufen und 
eine Dienstaufsichtsbeschwerde an das Bundesministerium für Finanzen gerichtet. 
Bei überprüfung des Falles durch das Bundesministerium für Finanzen konn~ kein 
Anlaß für dienstaufsichtsbehördliche Maßnahmen gefunden werden. 

In allen diesen Beschwerdefällen haben die belangten Behörden im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Finanzen Abweisung bzw. Rückweisung der Beschwerde 
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beantragt; es bleibt die Rechtsprechung durch die Höchstgerichte abzuwarten. 

B) Außer der bereits unter A.c) erwähnten Dienstaufsichtsbeschwerde wurden noch 
folgende Dienstaufsichtsbeschwerden eingebracht: 

a) Die Belegschaft einer GesmbH. & Co. KG, deren Geschäftsführer und deren 
Prokurist über gerichtlichen Auftrag in Untersuchungshaft genommen worden 
waren, beschwerte sich hierüber beim Bundesministerium für Finanzen. Da 
das Bundesministerium für Finanz~n ~r die überprüfung von Rechtshandlungen 
der Gerichte nicht zuständig ist und im übrigen die Verhafteten in der 
Zwischenzeit wieder auf freien Fuß gesetzt worden waren. wurde die Beschwerde 
zurückgewiesen. 

b) Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder brachte vor, daß in einer an die Rats­
kammer eines Kreisgerichts erhobenen Beschwerde die Behauptung aufgestellt 
worden sei, daß namentlich bekannte Beamte der Steuerfahndung während der 
Vernehmungen Dienstpis'tolen offen in ihrem Hosengurt tragen und daß in 
einem Fall ein Fahndungsbeamter bei der Vernehmung seine Dienstpistole vor 
den zu Vernehmenden auf den Tisch gelegt habe. Dazu ist festzustellen, daß 
die Beamten der Steuerfahndung nicht mit Dienstwaffen ausgestattet sind, 
daß jedoch einige von ihnen auf Grund von Waffenscheinen zum Tragen von 
Waffen berechtigt sind. Da es mehrfach zu ernst zu nehmenden Drohungen 
gegen Organe der Steuerfahndung gekommen ist, sieht das Bundesministerium 
Tur Finanzen weder Veranlassung noch Möglichkeit, diesen Beamten das Tragen 
von Waffen zu Selbstverteidigungszwecken zu untersagen; sie wurden jedoch 
angewiesen, die Waffe unauffällig bei sich zu führen. Zum Vorwurf, daß ein 
Beamter seine Pistole während der Vernehmung auf den Tisch gelegt habe, 
wurde der Rechtsanwalt, der diese Behauptung in der an die Ratskammer ge­
richteten Beschwerde aufgestellt hatte, vom Bundesministerium für Finanzen 
schriftlich ersucht, den Namen des Beamten bekanntzugeben, damit entsprechende 
Schritte im Rahmen der Dienstaufsicht unternommen werden können. Bisher ist 
dieses Ersuchen unbeantwortet geblieben. 
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c) Eine weitere Beschwerde hat die Ehegattin eines im gerichtlichen Auftrag 

Verhafteten an den Herrn Bundeskanzler und an den Geschäftsführenden Klub­
obmann der Sozialistischen Partei österreichs, Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Heinz Fischer, gerichtet. In der Beschwerde wird behauptet~ daß das 

Gericht den Steuerfahndungsbeamten offensichtlich freie Hand lasse und 
diese das Verfahren verschleppten, was dazu fUhre, daß die wirtschaftliche 
Existenz des verhafteten Ehegatten gefährdet würde. Auch hier wurde fest­

gestellt. daß die erhobenen Vorwürfe nicht stichhaltig waren. 

d) In einer an die Finanzlandesdirektion für Wien. Niederösterreich und Burgen­
land gerichteten Dienstaufsichtsbeschwerde wendete sich eine Kreditunternehmung 
gegen die Durchführung einer im gerichtlichen Auftrag vorgenommenen Hausdurch­

suchung in einer ihrer Filialen. Behauptet wurde, daß die Hausdurchsuchung 
unnötigerweise zur Nachtzeit und in Aufsehen erregender Weise durchgeführt 
worden sei; daß die Angestellten der Kreditunternehmung wie Verhaftete oder 
wie überführte Täter behandelt worden seien; daß an einem der Angestellten 
ohne jede rechtliche Deckung eine Personendurchsuchung vorgenommen worden sei; 
daß die Angestellten zur Zustimmung zum öffnen ihrer Pr'ivatsafes veranlaßt 
worden seien und daß im Zuge der Hausdurchsuchung Unterlagen beschlagnahmt 
worden seien, die mit dem Finanzstrafverfahren in keinem Zusammenhang stehen. 

Die Finanzlandesdirektion hat der einschreitenden Kreditunternehmung unter 
Bekanntgabe der hiefür maßgebenden Gründe mitgeteilt, daß sie keine Veranlassung 
sieht, aus dem Verhalten der Fahndungsbeamten die von der Kreditunternehmung 

verlangten disziplinären Folgerungen zu ziehen. 

e) Mit Fragen des Bankgeheimnisses im Finanzstrafverfahren befaßten sich auch 
das Schreiben vom 6. Mai 1981 des Syndikus der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft sowie die Schreiben der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, 

Sektion Geld-, Kredit- und Versicherungswesen, vom 11. Mai 1981 und vom 
23. Oktober 1981, welche ich mit Schreiben vom 27. August 1981 (Beilagen ./G 

und ./H) beantwortet habe; meine Antwort zum Schreiben der Kammer vom 
23. Oktober 1981 wird der Kammer demnächst zugehen. 
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Zu 2.: 

Bei allen Beschwerden an Höchstgerichte hat die belangte Behörde mit 
Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen Abweisung bzw. Zurückweisung 

der Beschwerde beantragt. 

Alle bisher eingebrachten Dienstaufsichtsbeschwerden wurden durchwegs als 

unberechtigt angesehen. 

Zu 3.: 

Nach Vorliegen der Entscheidungen der Höchstgerichte werden die belangten 
Behörden im Fall der Stattgebung der Beschwerden i.S. des § 63 Abs. 1 VwGG 1965 
bzw. § 87 Abs. 2 VfGG 1953 im betreffenden Fall unverzüglich den der Rechtsan­
schauung des Höchstgerichtes entsprechenden Zustand herstellen; sollte sich 
aus den Entscheidungen ergeben, daß der Bundesministerium für Finanzen-Erlaß 
vom 3.12.1979 abzuändern oder zu ergänzen ist, so wird eine solche Änderung 

unverzüglich vorgenommen werden. 

Da die bisher eingebrachten Dienstaufsichtsbeschwerden durchwegs als unbegründet 
angesehen wurden, ergab sich aus diesen auch keine Veranlassung für Maßnahmen 

zur Sicherstellung der strikten Einhaltung der Gesetze. 

Zu 4.: 

Da bisher kein rechtswidriges Verhalten festgestellt wurde, waren auch keine 

Konsequenzen zu ziehen. 

Zu 5.: 

Die Organisation der Steuerfahndung ist umfassend in dem Bundesministerium für 

Finanzen-Erlaß vom 23.3.1977 geregelt (Beilage ./1). 

Im übrigen gelten für die Organe der Steuerfahndung alle in Betracht kommenden 
Erlässe des Bundesministeriums fUr Finanzen und der Flnanzlandesdirektionen zum 

Finanzstrafrecht und Finanzstrafverfahrensrecht. Soweit dies von mir abgesehen 
werden kann, ist von diesen Erlässen im gegenständlichen Zusammanhang nur der 

bereits erwähnte Bundesministerium für Finanzen-Erlaß vom 3.12.1979. 

FS-130/1-III/9/79 (Beilage ./F), von Bedeutung. 
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Zu 6. und 7.: 

Ich halte es für zweckmäßig, zunächst die Entscheidungen der Höchstgerichte 
in den oben zu 1. dargestellten Rechtsfragen abzuwarten. Erst dann wird zu 
entscheiden sein, ob eine Änderung einschlägiger Anordnungen des Bundes­
ministeriums für Finanzen - insbesondere des Bundesministerium für Finanzen­
Erlasses vom 3.12.1979 - geboten ist. Es ist für diesen Fall in Aussicht 
genommen, die erforderlichen neuen Anordnungen im Einvernehmen mit dem Bundes­
ministerium für Justiz zu erlassen. Eine Enquete, an der auch Vertreter der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder teilnehmen, halte ich nicht für geboten; 
ich werde der Kammer jedoch gerne Gelegenheit geben, ihre r~einung zu allfälligen 
Neuregelungen zu äußern. 
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23. Oktober 1981 REPORTAGE 0 

Ir~ e 
'li' , .. ....,~ I : ~ r1_.Bt I j. --J' .ll.. \ U VOll. 
Illewaffnete Fahndcr verhreiten in der Bevölkerung Schrecken 
11\""';} reilbeimg wie eeinst Weslernh1O'ld 
I L-<t, John Wayne steht er da, den Re- .• ". ' 1 
I ,. :h'er 21ehot'relt 1m Halfter. t.." ' 

: :-;~: '.-co' "'nfl er rr.;: GE-r Tf>chten Hand 
! 1:' ~.::;:-E':";f~Jm?5:'gf'n. Abstanden einen ", 
J R;--... a.{r;t.;.rr ... rr:l In dlC Luft: Gerd Ma- \.:.\-;~~_~~_".".,...~,... ... ;<t""~.""''''' f 

reR elner der 20 SlE'\.lS'rfahnder von ".-, '. '" i 
Fina:ozmini,ter Hubert Salcher, von .. , :11, dtner. ezne Handvoll derzeIt in der \, ;','." .. ":' ' ' 
Roser.;.adt Tulln und Umgebung -\ '<:1 

i ru:-!:~t U:1C S:hrpcken verbreitet. '~.~ 
i Kj'r.; ladwlnd ve:-tc'id,gt de:r im i 
t G(~g€:>n~;~:z zt;.m "\'0hlt,'?)eibten, ge- " ~ ; /~ .. >. " r ] 

I 
mci:~l(hen N~mer;o\'etter, (dem In- ,~~' """1 
Ep·"ncr Mank a"s dd Fernsehkri- r . , 
Irl"l'n!' • Tatort") durchtrainierte '.. . 
.. "'teclH-CoWOOY" das slandlge Tra-

I ge •• e,ner Waffe: ,.Wenn ich einen 
! 110 Kilo schwe;e:n Fieis,hhauer mit-

I nehml'n will, schnupft der mich 
auf," 

I Ht",""uth B·, Fle!schenneister in 
, tee!. 2 .. ' 1 ... :,n5 t',nd wegen des Ver-

• Von AIexander Fieber 

Die Protesiwelle gegen die "Steuer­
cowboys" macht sich in Tulln nicht 
nur in der Bevölkerung, sondern .0-, 

gar im Finanzamt selbst brelt. Auch 
elmge Finanzkollegen linden es 
eigenartig, daß "die ständig mit Waf­
fen herumlaufen". Und Bürge>rmei­
ster Edwin PiTCher hat hörhstt'ns 
Verständnis dafür, "wenn sie zu t'lOer 
Praterhure .gehen, damit sie ~ich vor 
Zuhäitern schützen könnten". 

In einer Bürgerversarnmlung. d:e 
Pircher wegen der Affäre u"" den 
Beamten Gir5chik ("Sechs bis acht ,'I 
Beamte sind bev.-affnet in der N2chtt\ 
mit einem Ha,usdllrchsuchungsbefehl I' 
für das Gemeindeamt gekommen") I' 
einberief. begrüßte er unter den 700 ., 
Anwese>nden auch drei Steuerfahn- I­

der auo dem Team um GruppenJei- 1\ 

terstell\'ertTeter Karl Mlchalck. 

cic(Lt.~ dEr S:f°;.lernlf11er:t:.Jehung in 
e.ner Nachl-t;,nd-Nebd-Aktion in 
Unters'.lchungs!Jaft genommen, steht 
die Ant:st n~ch SE'lf1er Enthaftung 
norh Immer inS Gesleht ge"chrieben: 
,.D'e hauCeIl m:r beim Verhör gedroht, 
wenn ic'h etwas darübE>r erzähle, 

• .Ich ~(,Df:' zu. ('t\\~as jroni~-ch. über 
euch dest.alb, lilamit dil' I\I.tburger 

J
. nicht unbedacht schimpfen." Gegen' 

, ehe "Gestapo-Mt'thoden" (Pirch1!r) ~ 
1 hat die _ ,M~chenrechtskonvention " 

nach Anga1:'ien des Tullner Bürger-

I sperren SiE rn.eh ",iedpr ein," Einge-
i scr.l1cr.:trt bhci':t dH schwcrgewich-

I 
!j~E\ gutmüLf w,rl,,-nde FJcl~chpr 

auf d;e t:-H"H-Zeit am St.-pöllner 
Sd:ic!ls\.attring zurück - dort, wo 

, :'" 

Photo: .Die Presse-JBJaha 

I er :rit h:-mals von der bewaffneten 
Ste',erf'lhndungsbrigade zum Verhör ZWEIFELHAFT:, PISTOLEN ZUM STEUEREINTREIBEN 

I abe~holt wurde: "In Handschellen, 
wia a Mörder," Dabei bekam er die 

Il'ntersuchungsl'ichterin, die den Denn die Steuerfahnder hätten 
\ H.,;'befehl ausgesteÜt hatte, fast nie niemals Informationen beschlagnah-

I 
zu Gt:slcht. men dürfen. es sei denn. der Steuer­

Ebenso der erst vergangenen Mon- berater wäre als Mittäter beschul­
I tas nach zwei Monaten U-Haft ent- digt worden. ,.Davon steht allerdings 

I 
lastene Steuerl:>erater Wilfried kein Wort im Hausdurchsuchungsbe­
Schott. "Die L'mersuchungsrichterin fehl", sieht Blume seinen Klienten 
ha: ihn am letzten Tilg zum ersten- Im Recht. Nachdem sich "alle Vor-

I 
m>il I!estohen". weiß Rechtsanwalt würfe in nicht. auflösen", überlegt 
Johanrws Blume aus der Kanzlei, der Anwalt "im Falle eines Frelspru­

I Sa,ln ,',)n semem Mandanten, Wes- che~" außer einer EntsC'hädil!unl!s­
I holb der Juri~t auch eine Beschwer- klage für zwei Monale V-Haft weite-

I 
cie bi. i der }\at"karnmtl eingereicht re Schritte geg!:n die Behörden. "Dies 
hat, onwohl H 'V.nt'rsuchungsrichte- tur den Fall. "daß sich herausstellen 
ri" C,Htru,:lt' Bahc ü)"Hl3stllng sollte, daß mein Mandant durch den 

I 
konzediert. D;:1"Üoe:- hinaus bekrittelt Verlu~t von Kunden Schaden au1 
Blume nie Vorgangsv.:eise bei der Grund dieses Vorfalles eriitten-hat". 

I 
H1:u~d\·rchsu,h ... ng ("Die war meiner 
l\.'rehl·l.1~ .. g n:lc:h recbl~widrig"). Als "Wildwest-Methoden" be-

zeichnet Franz Burkert, Präsident 
der Wirtschaftstreuhänder, das Vor­
gehen der bt'waffneten Steuerfahn­
der. "Schott 'hat mir versichert, daß 
er die VerschWiegenheitspflicht ein­
gehalten hat, das Ist die Grundlage 
unserer, Beru1sehre", entrüstet sich 
Burkert über den Versuch, den Kol­
legen "durch Beugehaft zum Reden 
zu bringen". Burkert beklagt auch, 
daß die Jnter~ssenvertretung von 
Immerhin 3000 Steuerberatern nicht 
die geforderte Einsicht in die Akten 
erhalten hnbe. "Egal, eb schuldig 
oder niCht. aber Reeht muß Recht 
bleiben. Und daß Waffen in einer 
Kantlei getragen wel'den, Wlrd Ge­
genstand einer Eingabe sein", kiin­
digt Burkert an. 

meisters bereits zwei Beschwerd .. :, 
eingebracht. Denn immerhin wt'rden 
auch die Ehefrauen der Steuerpflich-, 
tigen bedroht. 

Im Finanzministerium in der Wie- E 

ner Himmelpfortgasse herrscht vor- ' 
erst Unsicherheit darüber, ob das 
Vorgehen der Steuerschnüff!e:r zu' 

,rechtfertigen ist. Wenngleich sich! 
Ministerialrat Wais im Fall Schott in : 
einer schwierigen Situatio:1 fühlt: 
"Von einer Unschuld kann keine Re­
de sein, aber ich bin an dus St(>uer- I 

geheimnis gebunden:" Daran, daU ei­
nige Steuerfahncier WaUen tragen. 
will Wais nichts finden: "Sie dürfen 
es ja auf Grund des Waffenschc>inl's. 
Außerdem haben mir die Beamten 
versichert, es unauffällig zu tun," Im I 
Büro des Finanzministers scheint' 
man jedoch über die Steuerfahllder­
methoden peinlich berührt bis verar­
gert: ,.Ein paar Mandeln agieren da 
ziemlich frei. D-'l WIrd :nan in Zl.­
kunft bei der Beförderung bes''!r 
auftlassen müssen", schließt ein Sol­
eher-Adlatus' auch ein Diniplinar­
verfahren nicht aUR. 

• Na",. cer Redaktion bekannt. 
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Sie sitzen artig am Tisch im ~_. 
fünften Stock der Wiener Him­
melpfortgasse, ihre Sakkos zei-
gen nicht die Spur einer Aus- _ 
buchtung über dem Schulter-
halfter, und sie verbreiten die 
sittsame Ausstrahlung eines 
MädchenDenslonats: Oster- ~ .. 
reichs oberste Steuerfahnder; 
Anführer einer 6O-Mann-Elite­
truppe' und gnadenlose Jäger 
von Steuerwild. sind. angetre­
ten, um ihren Ruf zu verteidi­
gen. Und der ist alles andere' 
als gut . 

Denn seit -der spektakulären' 
Einsatze der Fahnder vor rund 
einem Jahr. als sie, den unver- . 
steuerten Gewinnen von Auto­
matenhaien auf der Spur; 
Bankdirektoren im Süden 
Wiens auch per Alarmanlage 

______ -;--_"'s-de-n-Bettefl -holten und rei-
. I henweise verhafteten. häufen 

I
! sich dIe Klagen über aJizu 

selbstherrliche und ruppige 

~ F~d~~~de~;i~=~ 
,
. sogar, ........ ~ .. ~r..;>;:.J,'-:'.er 

eins~i~e_n ,mu!$teJ"'! r.;, -~., ." 

.1
1 

: Einmal . so richtig' , in 
Schwung- .ge.l:ommen., waren . 
die .amtiit::hen .S~üffler.· 
zuletzt -nur hoch min~lI. 

-~~ .x,. 

J 
einzubremsen. Genauer:-' ,.Es 

, gibt momentan ein gewisses 
.- t·, ~eistetreten-lJnserersejts", wie 

i. Osterreichs oberster, "Steuer­
I . fahnder, Hemrich, Storch, . im 

Bild: Reintwd B~fer, ~ 

Zufällige Beute im Sanksafe: Ungesetzlich? • 

leicht ,verdreh~n Amtsdeutsch Deshalb mußten die Fahn-
versichert .•... - dungScbefs dem Finanzmini-

Allein wegen ~er <aUs Sicht - ster nun· versprechen, ..auf 
der .aanken ~rfolgtenVerstöße weitere Provok-ationen zu ver­
gegen . das~13ankgeheimnis··.:~ ~ichten~. -und -'VOrerst abwWar­
stapeln· -sich·.betm "VerwaJ.:\ :;ten,' lWa5,-.der Richter spricht 
tungsgedchtshof an -ijie2Wan;~ .'fT -soll 'nämlich -entscheiden. 
.zig Beschwerden über die ob Beweismittel, die eher .zu­
Steueragenten. 'A1lzu .oft -nah- , tallig gefunden werden, künf­
men sie .. Idstenweise" Sparbü- . tig noch für den Fiskus greif-
eher Unbeteiligter mit, um bar sind.. . 
hinterher horrende Nachzah- Doch .nicht nur Rechtsunsi-
lungen für entgangene Steuern cherheiten pragen das Bild der 
zu fordern. Kaum waren die Steuerfahnder in der Offent-
Fahnder auf der Blutspur eines lichkeit, das dem eines revol-
5teuerfliichtlings zu den verschwingenden John Wayne 
Schließfächern des Geldtempels im Kino oft sehr nahekommt . 
vorgedrungen. war "das Sank- Obwohl von _Amts wegen un-
geheimnis auf Zufälle ~edu- bewaffnet, tragen "alle" (so 
ziert", wie Banker behaupten. behaupten Augenzeugen von 

' • .:..-____ --J. J.. 

Einsätzen) ooer .. ,nur"wenige" 
(Storch) ,F.austfe.uerwaffen mit 
sidl berum.:tJnd ~Iegen, ~die 
Waffe ",.bei Durchsuchungen, 

'Wenn's ",sein . .muß, .auch ,<auf 
:den. ::risch.-wie.Rechtsanwalt 
. Johannes Blume von der 'Xanz-
lei Stern beschwört 

Daß angstschlottemde Ver­
däclitige nach dem Blick in die 
Revolvermündung .,aIles ·mög· 

. Jiche,erzählen", bedarf wohl 
keiner speziellen Erklärung. 

Was Blume zudem nach­
denklich stimmt Nicht selten 
verkünden Fahnder: .... Wenn S' 
lIet spuren, nehrria'.si~mlt"; 
und' überschreiten 'damit ein­

--deutig ihre . "Zuständigkeil 
über Haft oder' nicht hatten 
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I 

~SPROCHEQ 
.. Aur)('rt,zlb ces Cese!· 

2e~ lz"n rna" sich nur a 
:Le:tlz"f bew~fer" aber 
auf Dauer halt oe~ ka Mi· 
nlster aus." 

Mlnlsttr;alrz! Heinrich 
Storch vor.. F,nar,: mini. 
stellum 1L cer. Metno· 
Den Oer 5:tuer.ahnoer. 

,. 
,.Des S;"C la Wildwest· 

MetnO:lerl.'· 
ham f>urhr., Präsl· 

den: der Wlluchafu· 
treLihandrr, eber die 
fahndeI. 

)j: 

.. Wie Cowboys sind 5' 
mir vor!;ekommen." 

Wirhch.hstreuhänder 
f,am Gruber. dtr nachts 
von 15 Beamten heim. 
Eesucht wurde. 

x 
"Des is net so wie im 

Film, l1elegentlich war 
nach der Durchsuchung 
schon mehr Ordnung als 
vorher war." 

fwald Toreik, Fahn· 
d:mgcgrcppenielter, ver· 
teidlgt die Art>eiuweise, ,. 

"Die anonyme Anzeige 
ist eine wunderbare Sa­
che, um Konkurrenten 
umzubrin#!en." 

Ein W,ener Steuerbe­
rater. 

Weil es die Fahnder eTIig 
. hatten: Safe aufgeschweißt 

immer noch Staatsanwälte 
oder Untersuchungsrichter zu 
entscheiden, ist sich der Jurist, 
gewiß. 

Wer, wie der KURIER, mit 
den Verantwortlichen der 
Steuerfahndung an einem 
Tisch saß und über ihre Arbeit 
sprach, wer Sätze wie "die 
Steuerfahndung ist ein schwe­
rer Eingriff in die Privatspähre 
der Betroffenen" und "nur gut 
ausgebildete Leute sind damit 
betraut" hörte, mag fast nicht 
an berechtigte Vorwürfe glau­
ben. 

Doch die Liste ist lang: Zur 
Zeit gibt es gerichtliche Kla­
gen weFen Mißbrauchs der 
Amtsgewalt, Verletzung des 

Amtsgeheimnisses und Jährlich 
rund 50 sogenannte .,Dienst­
.aufsichtsbeschwerden" gegen 
einzelne Beamte. 

Dazu kommt eine' hohe 
Dunkelziffer an Sünden, wie 
selbst . Fahndungschef Storch 
vermutet. Denn werden Steu­
erzahler von eier Fahndung 
heimgesucht, haben sie "meist 
'~utter am Kopf", also tatsäch­
lich irgendeine Schuld auf sich 
geladen, und wehren sich 
kaum. wenn ihnen Unrecht ge­
schieht. 

Kleine Steuerfische wie 
"Häuslbauer oder Phlsdler" 
müssen freilich kaum vor den 
Steuer-Supermä.nnem zittern. 

Die bundesweit rund 60 'ech­
ten r'.hnder - gelegentlich um 
30 spezielle 'Betriebspriifer v,er­
stärkt - arbeiten hauptsächlich 
im Umfeld der rund 1400 Fi· 
nanzbetriebsprüfer, -die jähr­
lich an die sieben Prozent aller 
Selbständigen routiniert unter 
die Lupe'nehmen, 

Schlagen die FisKusfalken 
aber zu, dann klingelt's or­
dentlich in den Staatskassen: 
Bei den im Vorjahr sprunghaft 
von 100 auf 350 Hausdurchsu­
chungen hochgeschnellten Ein­
sä.tzen machte die "Beute" 
rund 250 Millionen Schilling 
aus. Heuer soli sie doppelt so 
groß sein. Der leere St.a.atssäk­
!cel kann's wohl vertragen. 

/ 
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Wenn die Fahnder 
p!ötzUchkHngeln 

---
Kleiner Ratgeber tür den Ernstfall 

Steuerzahler, die bereits 
höchstpersönlich das Vergnu-

._ Jgen hatten, frühmorgens iJ')­
nerbaJb tier eigenen vier Wän­
de . mit verschlafenen Augen 
den Steuertahndem die Hand 

. ...schütteln . ...zu, .müssen, . haben 
für solche Schicksalsschläge ei­

·rren -Merksatzparat "Wenn 
der Fahnder einmal mit beiden 

.. ·.f-üßen -in -der ~Tür -steht, ist 'es 
bereits zu spät" 

Deshalb solle' nie die Kette 
·aus 'dem VorhangschioB< ge­
nommen werden. Schließlich 

. habe jeder -das Recht, :sichvor 
,dem -Empfang noch ordentlich 

<>der überhaupt anzuziehen. 
Wer sich gar verfolgt fühle, 
.lc.önne überdies ."kommen S' 
mit einem Unitorm*rten" vel­
Jangen, bevor --die lür wieder 
ins Schloß iällt. Dadurch ließe 

sich bisweilen eine halbe 
wenn nich: gar eine ganze 
Stunde gewinner.,in .. der noch 
rasch wichtige Dinge zu erle­
digen sind. 

Wie etwa ein Anruf bei 
zwei Personen Ihres Vertrau· 
ens. die Sje als Augenzeugen 
herbeirufen können. Oder Sie 
.hoien teleionIsch Ihren Steuer • 
berater aus dem bett, der sich 
auf die Socken macht, um auf· 
zupassen, daß Ihre Rechte ge­
wahrt ·bleiben. 

Freilich können Sie .die .Her­
ren -. die .sich onaufgefordert 
.ausweisen müssen -' auch so· 
tort herein lind zu einem Mor; 
genkaffee bitten, Vergessen 
Sie aber 'vorher nicht, "einen 
Haus: . beziehungsweise . Perso- -
nendurchsuchungsbefehl zu 

verlangen. Im Jargon oer 
Fahnder . wird dieses Schrift­
stück ,.Hahdeh" (von eier Ab­
kürzung HD) genarmt. Nur' in. 
besonders akoten Fä!len rlarf 
dieses Sesam-öfine-dich-Papier. 
binnen 24 Stunden nachgelie­
fert werden. 

Woilen Sie einer . .Durchsu-· '. 
chung überhaupt vorbeugen,' 
können Sie auch ·die von den 
Fahndem gewünschten Dinge 
freiwillig herausgeben, -Neh-·;· 
men die Fahnder ihre Vor-.· 
schriften ernst, werden Sie '-. 
duu ohnedies aufgeforder.... ,. 

Fühlen Sie sich aber dazu 
nich: in -oer Lage und haltlos 
verdächtigt, steht den Beam­
ten nichts mehr im Weg. 
Dann können Sie nur noch zu- '.' '·fr1)·t~~il;1i~~*r;1 

. schauen, wie die Profis .. Spü-~ 
ren erkennen und Beweise si-: k·. 

:chern". Wichtig; Jn einer .. Nie-"":.;;· 
;:derschrift" sind sämtliche Ge-;. 
, genstände geTlau . 
die beschlagnahmt .wurden.;,>, 
Und mit einer "Djenstauf-·. .' . 
'sithtsbeschwerde~"-kontem Sie," ~;Wenri spät -in der 'Nacht die 
·wenn Sie unfair behandelt·. Glocke läutet. wlrd'slu.um der 
wurden. Milchmann sein I' 

______________________________________________ ~I 
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BU:~J::St,1INI~TERIUM FÜR FINANZEr, nlmr.-,ei:Jlo;'gasse 4 - e 

Dr. \'/erner l·lAIS . 

Sehr, geehrter Herr Chefredakteur! 

A-1015 

Posl1o.ch 2 

VI",en 

Wien, 1981-11-03 

Der Art; kel "Die Steuer-Cowboys von Tulln - bei'Jaffnete Fahnder 
verbreiten in der Bevöl kerung Schre~kenll ,im Ecco-Journal vom 
23. Oktober 1981 betrifft mich'z\'/eifach: zunächst in meiner amtlichen 
Fun kti on, dann aber auch al s ei nfachen Leser. 

Als leiter der fUr Angelegenheiten des Finanzstrafrechts zuständigen 
Abteilung im Bundesministerium fUr Finanzen bin ich nicht nur daran 
interessiert, daß die mit der Durchführung des Finanzstrafgesetzes 
bef aßten Organe dem Gesetz ents prechend vorgehen, sondern auch daran, 
das ungerechtfertigten Angriffen auf diese Beamten entsprechend 
entgegengetreten "li rd. Ich versichere Ihnen, sehr geehrter Herr -
Chefredakteur, daß die in dem von Alexander Fieber gezeichneten 
Bei trag gegen d; E Fahndungs beamten erhobenen Von/ürfe sowohl in ihrer 
Grundtendenz als auch in den Einzelheiten nicht zutreffen. Sehr gern 
wUrde ich Ihnen die Vorgänge in Tulln umfassend 'und mit allen fUr 

eine angemessene Beurteilung wichtigen Einzelheiten darstellen; da~ 
Gesetz verbietet eine solche Verletzung der abgabenrechtlichen 
Geheimhaltungspflicht unter Strafe. Ich bitte Sie aber, die folgende 
Feststellungen zur Kenntnis zu nehmen und Ihren geschätzten Lesern 
zur Kenntnis zu bringen: 

o Selbstverständlich tragen nur Fahndungsbeamte Waffen -
und zwar ausschließlich zum Zweck der 

Selbstverteidigung -, die dazu durch einen Waffenschein 

·Ie 
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-
berechtigt sind; sehr oft I;/urden Bec:.mte in Ausübung ihrer 

Pflicht sehr/er bedroht (einschlägige Zitate liefere ich 

gerne nach). 

o Handschellen wurden nur in ei nem ei nzi gen Fall vervJendet, 

und selbst in diesem nicht von Organen der Steuerfahndung h 

sondern durch Gendarmeriebeamteo 

o Keine ~inzige d~r -a
O

ngeblich rechts\oJidrig behandelten oder 

in Schrecken versetzten Personen hat es für nötig 

gehalten, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die 

Vorgangsweise der Fahnder zu beschweren. 

o Die in dem Arti kel \'riedergegebenen Behauptungen eines 

Rechtsanwaltes, vor allem die Behauptung, daß sich "alle 

Vorwürfe in Nichts auflösen", geben den subjektiven 

Parteistandpunkt wieder. Es sollte besser - auch in einem 

Zeitungsbericht - der Ausgang ges Verfahrens abgewartet 

werden. 

o Oie im Schlußabsatz des Artikels einem Beamten des 

Ninisterbüros in den Mund gelegten Außerungen sind weder 

in dieser Form gemacht noch auf den im Artikel genannten 

Personenkrei s der Fahnder bezogen worden. 
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Der.Artikel betrifft mich aber auch als Lesers der ein Recht auf 
objektive und sachkundige Infonnation hat. Ich jedenfalls bin 

unsicher qeworden, ob Ihre Zeitung, von deren Seriosität ich bisher 
überzeugt Har, ein objektives Bild de~r Vorgänge übel1nittelt. 

Herrn 
Chefredakteur 
Dr. Thomas CHORHERR 

11uthgasse 2 
1191 H; e n 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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-/J 

Dr.Storch Hei:::tz 
Bundesministeri~ fü~ F~na~zen '.;~ ""'" 1Ll.. Deze::.ber 1°81 ,,- _ ..... , ./ 

An den 
"Kurier" (Leserfo::,u:r:) 

Lindengasse 52 
1070 'vi i e n 

Betr.: Kurier vom 12.12.1981 
"Steuerhatz : Knüppel aus de:::l Sac1: 11 

Ich muß leider feststellen, daß der oben bezeichnete 
Beitrag Ihrer Zeitung ZUl:l Thema 1Steuerfahndung", dem ein 
zweistündiges, sachliches GesDräch mit Ihrem Redakteur im 
Bundesministerium fü::, Fina:1ze.n vorausging, nicht dazu bei­
trägt, dem Leser eine objektive 3eurteilung der Tätigkeit 
dieser Beamten zu er~öglichen. 

Es werden die sa~tsa~ bekannte~ n~8hen von pistolen­
schi-lingenden Fahndern wiederholt, ebenso die Hausdurch­
suchungen bei 3anki~s0~t~t~n, o:ille :.3. 8~t einer Zeile auf die 
besprochenen auslösenden Ursachen einz~gehen: das viel-
fache Fehlverhalten ör01icher nankfunktionäre in der 
Handhabung des "Bankgehei:::n..:::isses If im Fa2.le ei:les konYJ'eten 
Finanzstrafverfahrens. 

Was die Bewaffnung einige::, \-leniger Beamte::, anbelangt, 
wurde ebenfalls de::, Standpunkt des Finanz~inisteriums 
eindeutig präzisiert: Es gibt de::,zeit für die Steue::,fahndung 

keine Diensti',affe!J • Soweit e~:1zelr.e Ste".l-2=:a2.:J.de= :::haber 
eines Waffenpasses sind, ist Ihnen - le~ig~ic~ Z~ ihrem 
persönlichen Schutz - das Tragen der ~af:e erlaubt. Da es 
Bedrohungen von Beamten nachweislich gegeben hat, ist die 
Dienst~ehörde nicht in der Lage, ein Ve::,bot des Waffen­
tragens anzuordnen.' 

Die Aussagen zum Thena, die ffii= z~geo=dne0 w~rden, 

mu~ ich - weil stück2a:t ".L'1c, aus ce::. ::::·...:.sa::.::.e::!':al:g c.es 
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( ca. 1500 Beamte), wobei 
5 - 10 % dieser geprüften 3eschwe=~efil~e ein ~inschreiten 
der Dienstaufsichtsbehörde not· ... ·e::::.:..g i:.l.lr::'e. 

Ich habe weiter darauf ~i=gewiesen, ::'a~ die über­
prüfung der sehr spärlich eingega~geJen konkreten 

Beschwerden gegen Fa~~dungsbea8~e ::'ie Haltlosigkeit 
"aus .... hal-i "" ..... en·d O "1'"' iT e "1'"'da··c..., .... l· ,..,...".,....;::-o~ .~ ~ ...,::~ ~""'-'-:l ~ ... h Gecetzv;ic.ri;;;::kei -ce::::. ~ w ~_~ __ v _ _~ 5~Jo-- __________ ~_ - _ 

b ' Q' • erge en hat und in diesem Zusa::::Je::.:-.;.a::g ~e::.ertt, c.a .... Keln 

Finanzminister ein ge~zwidriges ~andeln seiner Organe 
hinnehmen würde. 

Abschließend möchte ich festhalten, daE die Bekämpfung 
der vorsätzlichen Steuerhinterziehung unter Beachtung 
der Vorschriften des Finanzstrafgesetzes den danit befaßten 
Beamten eine hohe Einsatzbereitsc~aft abverlangt und 

darüber hinaus in vielen Fällen e~Je groBe physische und 
psychische Belastung auferlegt. Dies ka:: in der 
bezeichneten Berichterstattung Ihrer Zeitung leider nicht 
zum Ausdruck. Soweit Behauptungen eines ungesetzlichen 
Vorgehens namentlich zitiert v,rurde:l, v,'ird das Bundes­
ministerium für Finanzen diesen Aussagen nachgehen. 
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JAHRESRüCKBLICK' 
~~;,;,;- ~":;;--~~'} .- ~ ... 

-' . _ r .DONNERSTAG, 31;OEZEMBER 1981 

(fj) T error-Bfutbadim~'·:}':~r;~::~-;:·::!~'.lnsgesa~mt·40 Jahre;t"':~, 
ZentrUmvo~'- Wieri·.L· ~:~ .~ '~: ;- ·Kerker für AKH-Sünder 

"." ~ .... _ .... . .' 

I, I , 
'-: ~j~ . . ' ..... ·.-;<:iJ··~~:;!~·~:;'~~'· ' " 

Das war ,das .Jabr~ In dem:.die ,r-t -~----------., kon unseres InselglOcks. aufgeris-
Bosse purzelten~. -·Winter •. Mayer.· . Von WIIIi Grotte sen hat. ; .. , . 
Sefczik, Tautner •. ' Prutscher.· , Es war das Jahr, in dem wir uns 
Rauchwarter. Natürlich kein aazu- . mehr leisten können, daß unsere endlich der Probleme behinderter 
gehöriger PolitikEl(aber wir·h.ab~n'.-- Arb.eit:l)ichtmehrgebraucht,.unser Mitmenschen bewuBt wurden. Das 
es jenen dennoch.;,yergönt'!t~~:so- .• ,;,.. Arbeitsplatz'nicht mehr gesichert:, Jahr der Polen-Flüchtlinge·~ und 
weit ihr Purzeln uns 'nicht: um·den:.·.·unser·Wohlstärid:.; hlcht'mehr es fällt uns noch leicht, ihnen zu 

. Arbeitsplatz gehracht hat.·· ' ' /1.:: ,::' .selbstverständliCh 'ist. . Der jl11:erna-~ helfen. . ~ 
Denn es war ein Jahr der Sorge: . tionale Terror hat sich'bei uns 'ein- '. _ Demnach kein wirklich schIech­

Daß wir nicht genug Sprit fürs Auto genistet, wir. schaudern voctödli-. tesJahr. Aber das schlechteste 
bekommen, uns ,genug Sprit nicht eher Gewalt, die den warmen· Ko- . seit ~angem. . 

-; " 

Wir Zeiturigsleute haben In 
den enten' Sekunden 

. . von 1981 bei einem lieb­
gewordenen ., Unsinn mitge­
macht Woher kommt das 
"Neujahrsbaby"? Es war drama­
tisch: Eine 34jährige Linzenn 
schlug eine Mutter in Scheibbs 
um einen Stoßseufzer - Linzer 
Baby 0.02 Uhr, Scheibbser Baby 
0.04 Uhr. 

Ernsthaftere Zeitgenossen' ent­
lockten der Katerstimmung Ge­
winne anderer Art Ein Geldbote 
aus Steyr enteilte mit 2,3 Millio­
nen Bankgeldern . (und seiner 
Freundin), ein Linzer Bankkassier 
tausc:nte Frau und Kinder gegen 
2,375·Millionen aus dem Tresor' 
und eine ·vorerst ungewisse Zu-

. kunft. Seide sitzen längst. 

In Niederösterreich wütet vom 
ersten Tag des Jahres an 
ein Rudel reißender Wölfe: 

Enthemmte Steuerfahnder jage" 
Automrtenhaie. Wirte. Ban\cvor­
stände,: sogar ein Stadtamtsdi­
rektöi"':' und ein. prominenter 
Steuerberater landen im Kotter. 
Verstörte Ehefrauen holer. sie in 
dunkler .-Nacht aus den Federn, 

ungseinnch­
Grad • 

."y,~ --1aH'.rrlf"" sti 11 ge­
l.et~,W~~[lZen,· zerstört Das Er-

r~"'.-$'l~~~~~~r.1"'1~~j&~;,;~~:'t re Mittel heiligen: 
250 Millionen,die der Steuer 
hil'!terzogen worden waren. 

Der AKH-SkandaJ strebt mit 
berauschenden Enthüllun­
gen zu ungeahnten Hö­

hen. Geheimkonten, mit Millio-
'nen vollgestopft wie die Schatz­
kammern im Märchen, tauchen 
aus dem Nebelge5pinst von Lü­
gen: .. Adolf Winters alte 

. i,Schmiergeldtante", Her'T'ti Hel­
lemann. 72. verschwiOcet mit 10 
Millionen auf NimmerNlede~e­
·hen (Mitte März) N;i<; Lauda 
bre..,s: ce., ,A.K/"l,L;~:e·s",:hunI(5' 

aus~c~uß gec,,": a.~s. Er 5-011 
fü!"lf dnru':;1.ge N\lt:'u'""en von el· 
ner"" lSew'SSe'1 ~a~" C;;~,sto"M 
pr...::.s('e; ;)~ ... ':--"~C".'" ... a.be', der 
d.:~ ·m Ai(!-i·S:)-,. ;::~ Nie 
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~erteiler: A 2 FS 100 
B 2 AO 185 
C 5,18 Bankgeheimnis im Abgabenver-
D 5,18 1979 12 03 fahren und im Finanzstraf-
E 5,18 verfahren 
F 1 

Bundesministerium für Finanzen 
Zlo FS-130/1-III/9/79 

FS 100 
AO 185 
Bankgeheimnis im Abgabenver­
fahren und im Finanzstraf­
verfahren 
An alle 
Finanzlandesdirektionen 

._---- -----
1 0 Gesetzliche Grundlagen 

Durch § 23 des Kreditwesengesetzes (KWG), BGBl.Nro63/1979 
(AÖFV Nr~104/1979), wurde das Bankgeheimnis den Abgabenbehörden 
gegenüber erstmals in Ansehung- aller Kreditunternehmungen ge­
setzlich verankert. Die diesbezügliche gesetzliche Vorschrift 
lautet: 

tI XlIIo Bankgeheimnis 
§ 23 (1) Die Kreditunternehmungen, deren 
Gesellschafter und Mitglieder von Organen 
sowie die bei ihnen tätigen Personen dür­
fen Geheimnisse, die ihnen ausschließlich 
auf Grund der Geschäftsverbindungen mit 
den Kunden anvertraut oder zugänglich ge­
macht worden sind, nicht offenbaren oder 
verwerten (Bankgeheimnis)o Werden Organen 
von Behörden bei ihrer dienstlichen 'l'ätig­
keit Tatsachen bekannt, die dem Bankge­
heimnis unterliegen, so haben sie das 
Amtsgeheimnis zu wahren, von dem sie nur 
in den Fällen des Abs.2 entbunden werden 
dürfen. Die Verpflichtung aus dem Bank­
geheimnis gilt zeitlich unbegrenzt. 

(2) Die Verpflichtung zur Wahrung des 
Bankgeheimnisses besteht nicht 
1. im Zusammenhang mit gerichtlichen 

Strafverfah~en gegenüber den Strafge­
richten und mit Strafve:-fahren wegen 
vorsätzlicher Finanzvergehen, ausge­
nommen Finanzordnungswidrigkeitew, 
gegenüber den Finanzstrafbehörden, oder 

20 im Falle einer Verlassenschaftsabhand­
lung gege~über dem Abhandlungsgericht 
(§ 98 des Außerstreitgesetzes, R~31. 
Nr. 208/ 1854) oder 
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3e wenn der Kunde der Offenbarung des 
Geheimnisses ausdrücklich und schrift­
lich zustimmt oder 

4 0 f~r allgemein gehaltenebankübliche 
Auskünfte über die wirtschaftlic~e 
Lage eines Unternehmers, wenn dieser 
der Auskunfterteilung nicht wider­
spricht. 
(3) Eine Kreditunternehmung kann 

sich auf das Bankgeheimnis insoweit 
nicht berufen, als die Offenbarung des 
Geheimnisses zur Feststellung ihrer 
eigenen Abgabepflicht erforderlich isto" 

Gemäß § 36 Abso6 KWG gelten die Bestimmungen über das 
Bankgeheimnis auch für die im Postsparkassendienst tätigen Post­
bediensteten. § 22 Abs.3 des Postsparkassengesetzes 1969, BGBl. 
Nr. 458 (AÖFV Nr. 312/1969), wurde aufgehoben, sodaß die Be­
stimmungen des § 23 KWG nunmehr auch für dieses Institut gelten. 

Die Erläuterungen zu § 23 der Regierungsvorlage vom 11.April 

1978, 844 der Beilagen z~ den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XIV.GP, enthalten unter anderem folgende Aus­
führungen: 

.1 Das Bankgeheimnis umfa.f3t alle einen Kun­
den einer Kreditunternehmung betreffen­
den Tatsachen, die der Kreditunter~eh~ung 
auf Grund der mit dem Kunden bestehenden 
Geschäftsverbindungen bekannt gev/orden 
sind. Als Schutzobjekt kommen nur Geheim­
nisse, das sind Tatsachen, die einer bloß 
beschränkten Personenzahl·bekannt sind, 
in Be.tracht, bei derer:. Offenbarung der 
Kunde einen Nachteil erleiden würde. 
An sich geheimzuhaltende Tatsachen, die 
dem in Frage kommenden Personenkreis auf 
andere Weise als in seiner beruflichen 
Eigenschaft zur Kenntnis gelangt sind, 
bedürfen keines besonderen Schutzes, zu­
mal Möglic~L~eiten ei~er außerberu:lichen 
Kenntnisr:a·~::J.e allen Bevö lkerungskreisen 
offenstehen. 

Verletzungen ~es Bankgeheimnisses sind 
nach § 34 gerichtlich zu ahndeno 
B h ·· d'·... 0 d . ~ f"l' e or .:.lc .. e :-ga:1e, e~en lC .t.r u .Lung 
ihrer die~s::ic~en Obliegenheiten Tat­
sachen, die de= 3a~E.~e~eimnis u~~erliegen, 
zur Ke~~:nis gelangen, unterliege~ dem 
Amtsgetei=~is. dessen Verletzung i= 
§ 3~O S:03 ''':'~ er St::afe gestellt ist, 
u....,~ "o~ rlO- 1-'e-;:C'" ';"h solche.,......,a~=:-f' .... e,... u ...... '" ............ ____ L.. ..... c _ ..... ""'L... .J- ..... ~_c._ ... _ 

e ;""e ::-,...... .. ~~._..; .. _- _ ... ,,,,!,,", ";n de"f""\ ..;~ .' ....... c:: - -0 
_ .. 1 ~ ... ·.,_ ...... __ ........ l_= ..... u • ...l. .. .L -4 ........ ~ ....... _.~ :::_-

na~~:e~ r~:~en in Betrac~t kc==~. ~r~ane 

~ 
I 
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der Abgabenbehörde unterliegen überdies 
der abgabenrechtlichen Geheimhaltungspflicht 
(Steuergeheimnis), deren Verletzung 
gemäß den §§ 251 und 252 FinStrG unter 
strenger Strafsanktion steht. 
Eine Durchbrechung des Bankgeheimnisses 
ist nur in den im Abs.2 Z.1 bis 3 ange-

"führten Fällen vorgesehen. In diesen Fällen 
entfällt nicht nur die VerpflichtUng zur 
Geheimhaltung, sondern es ist auch die 
Berufung auf das Bankgeheimnis unzulässig, 
soweit hier Aussage- und Offenlegungs­
pflichten zum Zug kommen. Hingegen haben 
in anderen Fällen gesetzliche Auskunfts­
pflichten hinter das Bankgeheimnis zu­
rückzu~reten. In Abgabenvorschriften ent­
haltene besondere Anzeigepflichten l wie 
zoBo die Mitteilungspflicht gemäß ~§ 18 
Abso1 Zo3 lit.a und 108 Abs.6 des Ein­
kommensteuergesetzes 1972, BGB1.Nr.440, 
sowie die Pflicht zur Anmeldung von Ver­
mögen gemäß § 25 AbSo1 des Erbschafts-
und Schenkungssteuergesetzes 1955, BGBl. 
Nro 144,bleiben hingegen unberührt. 
Abs.2 Z.1 setzt die Einleitung eines 
Strafverfahrens durch ein Strafgericht 
oder eine Fina~zstrafbehörde voraus, sodaß 
das Bankgeheimnis nicht zur Beschaffung 
von unterlagen vor "Eirilei tung eines S-iraf­
vp.ri""ahrens au-rgenooen wird. ..-

Durch Abso3 wird klargestellt, daß sich 
eine· Kreditlli~ternehmung selbstverständ­
lich dann nicht auf ih=e Verschwiegen2eits­
pflicht (Bankgeheimnis) berufen kann, 
wenn es sich um ihre eigene Steuerpflicht 
handelt. Eine abgabenbehördliche Prüfucg 
einer Kreditunternehmung k~~n mit Rück­
sicht auf die gesetzlich anerkannte Ver­
schwiegenheitspflicht nicht zum Anlru~ 
genommen werden, abgabenrechtliche Fest­
stellungen in bezug auf deren Kunden zu 
treffen, wie es übrigens auch der bis-
herigen Praxis entsprach. 11 I 

2. Umfang des Bankgeheimnisses 

Aus der Definition des Begriffs "Kreditunternehmung" im § 1 
Abs.1 KWG, wonach Kreditunternehmungen:Personen~esellschaften 
des Handelsrechts und juristische Personen sind, die auf Grund 
dieses Bundesgesetzes oder besonderer bundesgesetzlicher Rege­
lungen berechtigt sind, Bankgeschäfte zu betreiben, folgt, daß 
die Bestimmungen des § 23 KWG für derartige Gesellschaften und 
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juristische Personen nur insoweit gelten, als sie Bankgeschäfte 
betreibeno Demnach sind "Geheimnisse"i.S •. des § 23 Abs.1 KWG 
nur solche Umstände oder Verhältnisse, die der Kreditunternehmung 
eteo auf Grund von Geschäftsverbindungen im Zusammenhang mit Bank­
ge~ften (§ 1 Abs.2 KWG) mit ihrem Kunden anvertraut oder 
zugänglich geworden sind; and~~c Umstände oder Verhältnisse, 
die der Un~ernehmung etwa beim Handel mit Münzen oder Medaillen 

. -

sowie mit Barren aus Edelmetall oder bei der Vermietung von 
Schrankfächern (§ 1 Abso5 KWG) zugänglich geworden sind, fallen 
nicht daruntero 

3~ Auswirkungen im Abgabenverfahren 

Den Abgabenbehörden ist es verwehrt, im Abgabenverfahren 

... 

von den Kreditunternehmungen (einschließlich der Osterreichischen 
Postsparkasse), deren Gesellschaftern und Mitgliedern von Organen 
sowie von den bei ihpen tätigen Personen Auskünfte über die ihre 
Kunden betreffenden, für die Erhebung von Abgaben maßgebenden 
Tatsachen zu verlangen, es sei denn, daß der Kunde der Offenbarung 
des Geheimnisses ausdrücklich und schriftlich zustimmt und damit 
der Ausnahmefall des § 23 AbSo2 Z03 KWG vorliegt. Dies gilt auch 
für einschlägige Auskunftsbegehren im Rahmen abgabenbehördlicher 
Prüfungen (Buch- und Betriebsprüfungen, Lohnsteuerprüfungen UeSoW.). 

40 Auswirkungen im Finanzstrafverfahren 

Die Berufung auf das Bankgeheimnis ist gem. § 23 Abs.2 Z.1 KWG 
unzulässig im Zusammenhang mit gerichtlichen (Finanz)Strafver­
fahren gegenüber den Strafgerichten und im Zusammenhang mit 
verwaltungsbehördlichen Strafverfahren wegen vorsätzlicher 
?inanzvergehen, ausgeno~men FinanzordnunFswidrigkeiten. gegen­
über den Finanzstrafbehörden. 

Hiezu wird :(olgendes angeordnet: 

4 0 1 0 Auskunfts- und Herausgabebegehreuj Ve=nehmun~ von Auskunfts-
personen und Zeugen: 
Aus~ft3begehren etco an Kreditunternehmungen und ihre 

Organe sind nur zu stellen, wenn folgende Voraussetzungen er­
füllt sind: 
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4.1.1. Im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfa~en: 

4.1.1.1. Die Finanzstrafoehörde muß ein Strafverfahren weG3~ 

eines vorsätzlichen Finanzyerse~ens, ausgenommen eine 
FinanzordnungswidriGkeit 9 ei~eleitet haben (Hinweis 
auf den AbsoG der Erläuterungen zu § 23 der RV)~ Ein­
geleitet ist ein Strafverfehren dann, wenn gemo § 83 
Abso1 FinStrG die Einleitung des Strafverfahrens akten­
'kundig gemacht ist. Der Einleitung eines Strafver­
fahrens ist gema § 83 Abs.3 FinStrG die erste Vernehm~~g 
einer Person als Beschuldigter durch eine andere Dienst­
stelle der Finanzverwaltung als durch die Finanzstraf­
behörde erster Instanz gleichzuhalten. 

4.1.1.2. Es muß ein konkreter Zusammenhang zwischen dem (ein­
geleiteten) Finanzstrafverfahren und den den Kunden 
der Kreditunternehmung betreffenden Verhältnissen ge­
geben sein. Ein solcher Zusammenhang ist hinsichtlich 
der Verhältnisse des Beschuldigten selbst stets ge­
geben; das gleiche gilt für die Verhältnisse von Per­
sonen, welche mit dem Beschuldigten zusammenveranlagt 
oder deren Einkünfte gemeinsam mit denen des Beschul­
digten einheitlich festgestellt werden, sofern das 
Finanzvergehen, für welches das Finanzstrafverfahren 
eingeleitet wurde, auch die zusammenveranlagten Ab­
gaben oder die einheitlich festgestellten Einkünfte 
dieser Personen betrifft, und zwar auch dann, wenn 

, 
gegen diese Personen selbst ein Finanzstrafverfahren 
nicht anhängig ist. Hinsichtlich der Verhältnisse 
anderer Personen muß der Zusammenhang auf Grund be­
reits festgestellter Tatsachen angenommen 'werden 
können 0 Dabei ist davon auszugehen, daß gem. § 98 
Abs.1 FinStrG im Finanzstrafverfahren als Beweis-

-
mitte~ alles in Betracht kommt, was zur Feststellung 
des maß'geblichen Sachverhalts geeignet und nach der 
Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist, und 
weiters, daß gsmo § 114 FinStrG im Finanzstrafve~-
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fahren alle Beweise aufzunehmen sind, die die Finanz­
strafbehörde zur Erforschung der Wahrheit für er­
forderlich hälto Dieses Erforderlichkeitsprinzip 
ist Maßstab dafür, inwieweit auch in Bankgeheimnisse 
Dritter eingegriffen werden kanno 
Wegen der Vielfalt der in Betracht kommenden Umstände 
können die einzelnen Fälle nicht erschöpfend darge-
stellt werden. Ein Zusammenhang wird beispielsweise 

anzunehmen sein 

a) bei unaufgeklärten Vermögenszuwächsen des Beschul­
digten hinsichtlich der Verhältnisse insbesondere im 
selben Haushalt lebender naher Familienangehöriger 
Und Lebensgefährten, wenn diese selbst keine aus­
reichenden Einkünfte beziehen; 

b) hinsichtlich Konten etco, bei welchen auf Grund be­
reits festgestellter Tatsachen anzunehmen ist, daß 
der Beschuldigte über sie rechtlich oder tatsächlich 
verfügt hat oder verf~gen kann, mögen sie auch nicht 
auf seinen Namen lauten; 

c) hinsichtlich Konten etco; von welchen nur die Nummer 
bekannt ist oder bei welchen auf Grund bereits fest­
gestellter Tatsachen anzunehmen ist, daß sie auf einen 
falschen oder erdichteten Namen lauten .. 

Das .Zutreffen dieser VoraussetzUngen ~st vor 
Stellung des Auskunftsbegehrens gewissenhaft, in der 
Regel vom Leiter der StrafsachensteIle des Finanz-
am.1(;es bzw .. der StrafabteilnnF" des Zollamtes zuprüfeo o 

Keinesfalls zulässig ist, daß eine .durch das Bankgehei~ 
geschützte Auskunft erst zur Verdachtsfindung eingeholt 
wird .. 

1609/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)26 von 47

www.parlament.gv.at



- 7 -

Die Inanspruchnahme von Kreditunternehmungen hat 
grundsätzlich schriftlich zu erfolgeno In ein­
schlägigenErsuchen und Vorladungen (insbesondere 
unter VerwendUng der Vordrucke Lager-Nro FStro10 
bis 14) ist an geeigneter Stelle neben dem Namen des 
Besc~uldigten auch das ihm zur Last gelegte Finanz­
vergehen zu bezeichnen und der Hinweis aufzunehmen, 
daß die Voraussetzungen des § 23 AbSo2 Z.1 KWG 
gegeben sindo Eine Begründung 9 warum die Behörde 
einen Zusammenhang der verlangten Auskunft mit dem 
geführten Strafverfahren als gegeben ansieht, braucht 
nicht gegeben zu werden und ist in der Regel mit 
den Erfordernissen der Verfahrensführung und mit 
der den Finanzstrafbehörden obliegenden abgaben­
rechtlichen Geheimhalt1mgspflicht (§ 251 FinStrG) 
unvereinbar. 
Die bezüglichen Vordrucke sind vollständig auszu­
füllen und haben insbesondere die Straflisten-Nro 
des Verfahrens anzuführen; der Unterschrift ist das 
Rundsiegel beizufügeno 
Das Ersuchen ist auf konkrete Fragepunkte abzustellen 
unihat auch den Zeitraum, für welchen Auskunft be­
ge~rt wird, abzugrenzen. Sollte es aber in besonders 
gelagerteq Ausnahmsfällen unvermeidlich sein, münd­
lich an· die Kreditunternehmung heranzutreten, so ist 
in die über die Amtshandlung aufzunehmende Nieder­
schrift auch die Feststellung, daß die Voraussetzun­
gen des § 23 AbSo2 Z01 KWG gegeben sind, aufzunehmen 0 
Die vorhergehenden Absätze gelten hiebei sinngemäBo 

Im gerichtlichen Finanzstrafverfahren: 

Die Ausführungen zu Punkt 4 0101 0 gelten sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß § 23 AbS02 Z01 KWG nur dann zum 
Zuge kommt, wenn bereits gerichtliche Maßnahmen ge­
setzt wurden, also zumindest gerichtliche Vorerhe­
bungen vorl~egen; nur dann können nämlich durch das 
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Bankgeheimnis geschützte Tatsachen dem Strafgericht 
eröffnet werden. Nach dem Wortsinn des § 23 KWG ist 
aber nicht erforderlich, daß sich die Strafgerichte 
unmittelbar selbst Zugang zu den geschützten Informati­
onen verschaffen müssen und sie allein zu deren Ent­
gegennahme berechtigt wären. Nimmt somit ein Gericht 
gemäß § 197 AbSo1 FinStrG bei der Verfolgung eines 
Finanzvergehens die Hilfe einer Finanzstrafbehörde, 
eines Zollamtes~ der Zollwache oder eines ihrer Organe 
in Anspruch, so ist diese Behörde bzwo ihr Organ zur 
Entgegennahme und Weiterleitung der Geheimnisse an 
das Strafgericht befugt. Da gemo § 197 AbSo2 FinStrG 
die im Abso1 genennten Behörden und Organe der Bundes­
finanzverwaltung eine Tätigkeit zur AuSklärung des 
Finanzvergehens nur soweit zu entfalten haben, als 
das Gericht oder die Staatsanwaltschaft darum ersucht, 
ist bei Auskunftsersuchen etco gegenüber Kreditunter­
nehmungen stets ein bezüglicher Gerichtsauftrag ein­
zuholen. 

Vornahme von Hausdurchsuchun~en 
( 

Weder das Finanzstrafgesetz noch das Kreditwesengesetz 
enthält Bestimmungen über Hausdurchsuchungen bei Kredit­
unternehmungen 0 Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, 
daß Beweismaterial,welches im Zusammenhang mit Straf­
verfahren wegen vprsätzlicher Finanzvergehen (ausge­
nommen Finanzordnungswidrigkeiten) steht, Gegenstand 
von Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen durch Finanz­
~trafbehörden sein kann, weil in diesen Fällen das 
Bankgeheimnis schon zufolge der Ausnahme bestimmungen 
des § 23 AbSo2 Zo1 KWG nicht. zum Zuge kommt. Für Haus­
durchsuchungen bei Kreditunternehmungen gilt jedoch im 
besonderen Maß, daß diese Maßnacoe nur im Zusammen-
hang mit gewichtigen Finanzvergehen und nur dann vor­
genommen werden soll, wenn sie das letzte Mittel zur 

, 
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Wahrheitsfindung darstellt. Unzulässig ist selbst­
verständlich auch hier, daß durch die Hausdurchsuchung 

der Verdacht erst gewonnen werden sollo 
Hausdurchsuchungsbefahle (§ 93 AbSo1 FinStrG) sind 
daher von den hiezu befugten Personen nur nach 
gewissenhafter Prüfung des Vorliegens der gesetz­
lichen und der vorstehend angeführten Voraussetzungen 
auszustellen und ausführlich zu begründen, wobei auch 
ioS. der Ausführungen zu Punkt 4.1 0 3. des Erlasses 
auf das Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Abs.2 
Zo1 KWG einzugehen isto 
Vor Erteilung eines Hausdurchsuchungsbefehles ist dem 
BMF/Abteilung 111/9 - allenfalls fernmündlich - zu 
berichten. 
Die Hausdurchsuchung hat sich auf die Suche'nach 
Beweisgegenständen (Verfallsgegenständen) des einge­
leiteten Finanzstrafverfahrens zu beschränken. -Werden 
jedoch bei der Durchsuchung Beweismittel vorgefunden, 
die offenkundig auf die Begehung eines anderen als 
des zur Hausdurchsuchung Anlaß bietenden Finanzver­
gehens schließen lassen, so können diese dann nicht 
außer acht gelassen werden, wenn sie ein vorsätz­
liches Finanzvergehen - ausgenommen Finanzordnungs­
widrigkeiten - i.So des § 23 AbSo2 Z.1 KWG betreffeno 
Derartige Beweismittel sind demnach zu beschlagnahmen; 
sie sind jedoch von den die Hausdurchsuchung durch­
führenden Organen vorerst nicht näher zu untersuchen. 
Sie.sind verschlossen dem Behördenorgan, das die 
Hausdurchsuchung angeordnet hat, vorzulegeno Diesem 
Organ obliegt die nach strengen Gesichtspunkten vor-

.., 
zunehmende Prüfung, ob genügende Verdachtsgründe hin-
sichtlich eines vorsätzlichen Finanzvergehens (ausge­
nommen Finanzordnungswidrigkeit) vorliegen; trifft 
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dies nicht zu, sind die beschlagn-ahmten Gegenstände 
der Kreditunternehmung unverzüglich zurückzustellen. 

Im Falle gerichtlicher Zuständigkeit zur Ahndung des 
Finanzvergehens ist eine Hausdurchsuchung nur auf 
richterlichen Befehl vorzunehmeno 

Über besondere Vorkommnisse im Zusammenhang mit 
Auskunftsersuchen etco ist unverzüglich dem BMF/ 
Abteilung II1/9 zu berichteno 

30 Dezember 1979 

Dro Perrelli 

Richtigkei t 
sfertigung: 
.-

~~ 

. . 
, 
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AP. 015/':1 

SE:lü" geehrter H~rr SyndH:us! 

-, G 
2 7. Aug. 19B1 

In [;e~ntw~rttlns Ihl~2S Schl"eibcns vo:;! 6. Na; 1901 n;öchte ich VOl'\'leg fest­

sü~11cn, dai.. ich ein sanz besonderes Interesse an Cir.GLl funktioniet'enden 

KI"cdi t(:ppa:'ut h~ue. Die Vo)'nahme von HausdurchslIc!1Ul190n im niecer'östBr" 

r~·ich·isch-bu}"J\:ilUlndischen Grenzraufil ist jedoch nicht auf ein gcsetz-· 

,ri Jr i ']0S V .::rh,11 tcn d(;)" Fi nanzs tra f:;~hörden zut"UckzufUhren. sondern ~ .. '3.r' 

notil'';i1di:J, \'i~il eini:je K,'(!ditUlri:erne:li;IUna2:1 bzw. c!c,'en Or'JJ.ne sich an Ab­

S~~(;fi;1 i iltt:i~: i C:1U:I~(;n \,on Janz besolldt:rer;l AUSi~jJfi beteil i gt::il und v{!rsucht 

h1ben) die in diese Fi~anzvergch2n venJiekelten Personen der Strafver· . 

fol iJüoS zu entzii:l1.:!n. Ich bedaw;c, 1 hncn illJer die rüiheren Ei nzel he1t~n des 

\'~}'L~ 1 t"2:"'iS ci nze 1 r.er 6~ ]21iC aus ~rlinJ~n J;::r ~,~1::ub:.;nr~cht1 ich;)n Gr,;h2;l:'-

h~ 1 tlill:;S pfl i eh!. kci n8 ;-jitt~il uns r .. ctclwn zu kÖnt32n. Es \lh'...i Ihnen aber si C:1er 
ceh.an:, t Ssi;1, da3 es ir:l 2.uscr~:.~n:l~ns iilit Jen S2·;ens l~njl i c:~(;n Nats:-:andl un:;e:'I 

zu V~rhaftunS2n und zu fristlGsen Entlas5wn~en'von leitenJ~n An~estel1ten 

\'Ju·j t~rs mt;~!lte ich festhalten, daß die Hau5t..1urc~suchungert dUl'ch\'legs über ge­

richtlichen A:Jftt~ag erfa.lgten. Schon aus diesem Gründ \,C!}"mü3 ich nicht. zu 
, ' 

d~Y'cn l~otH0ndi gl:eit Stellung zu nehi:len. 

von Unt2rla~cn d3r 

Ik.l"rn 

bUl;d2S!~'-·!L~:.'r dtir 'J(:~::::t'bli:hGn ~ni .. t5c~aft, 
Sc:ktic')l C:1J-., j.J-'2d~t- Ui'!d Vm'~'ich~tujjgs­
'-Jesen 

, anlangt, so ist diese k1tS~ 
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Fin~nzamt Baden hat hiezu eine Gegenschrift erstattet, von welcher ich 
Ihnen eine .t\blichtu:1~ beile:;c. Ich beli,3rke hiezu~ daß die in dieser 

CCSt!nschl"'i ft vcrtn;t,:;nc t.% 'lc~it Libzr di e Rzchtm~ß; gkei t d~r Besch 1 a9-
nab~ auch unter dCr.l G23id:tsi)u~!~t G2S C,an~~~':?!;2iii:nis$es von meinem 
Ressort geteilt wird. ~elche Ansicht als richtig anzusehen ist, muß 
letztlich der Beurteilu!1S durch die HJchstg(~ric"t(: vor~jchalten bleiben. 

Ich möchte noch betonen, daß ~ir an einc~ guten) von einem gegen­

seitisen Verständnis für die jeHeils \'lahrzunehr.lenGen 2elange ge­
tragenen Verh~ltnis zwischen dem Kreditapparat und dEn Abgabenbe­
hörden besonders gelegen ist. Nach den mir zugeko~Dcnen Berichten der 
Finanz~lter sind in letzter Zeit im allgemeinen auch keine besonderen 
Schilieritkeiten iP.l Zusammenhang mit den durch das Bankgeheimnis nicht 
üatroffenen Auskunftspflichten der Kred;tuntern~hr.1ungen aufgetreten. 
uaher hoffe ich, C:ll) tJei eine)~ vernünftigen Handhabung der ßestiiiif.iUngsn 

~es Finanz5trafs~setzes und d2S Kreditwesengesetzes ein den jeweiligen 
oedJrfniss~n entje~!enkor.1:liender Zustand erreicht \"Iird. 

Hit d2;:i Ausdruck vorzJ:;;l i eher Hochachtt.m~ 

Dr. SAlcher eh. 
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./ H 

2 7. Au,]. 1981 

Sehl~ ~:Ghrt~ Herren 1 

Ba!uC1i1C!h:n~nd tuf Ihr Schreib:?n von 11. ',~a1 19ß1 r.1~chte ich zu­

n:Senst bGtoncn, daß ich ein g"nz b8sClnderes Intel'C~s~ an einem 
funr:tior.i crem.km t~rec1i ti::p:Jarat hab~. Ich stiF!:;I~ daher n; t Ihnen 

dar'in Obere-in, daß die Vornnh:rse von H:lUsdurchsuchun0cn bei Kre-

di t~nt8r-i1,::hi::unjen dazu fUiu'en ~,mn, clnß di a Kundon der betroffe­

n:~ !:rcd'l tent:!rnQh:1J'.mg <1uf d8rm~t1ge JI-.:'TItshandl Ufl92n besorgt \"ea­

gicr:n. \i::usdurchsucnt:ng;m soilen daher nur iM Zus::wli7ianhanlJ r.lit 

~H~\;:ic;1tiS~!1 Fin:.nzvorsth~n und nur dtmn vorgenor.::;r:n \':erden, \'lenn 

sie OJS 1c:tzt':? Hittel zur \!aht"heitsfindung dal"stel1i::n. In diesem 
S-jn:l ,·:ur·den {;uch di~ d~ r;ljnd~sr.1inisteriU!:l fiir Fin:lnzcn unterstell­
ten Fin::n~str&fb~h01''(len r:1it C::,., 1,n Ihrc01 SchrC1b-;n zit'i~rtcn Erlag 

vo~ 3. Dezenbcr 1979, rS-130/1-III/9/79, angewiesen. 

Die in Ihrf::n Schl~eilJcn a:1gcfUhrten Ibusdurchsuchvn;en fand~n curch­
\</22S ir.J r~lJftrag d€:s Kr'ei sgeri chtcs Hr. N'?ustadt, das sich zu 1hl·er 

CUt'clrfi.!hl"J;'lg !;ar.!1ß § 197 F-int).nzst}~ilfgesetz der Oi"~anc von Finl1nz­
stl'üf!;:!)~~c!an bediente, statt. Auf die !\nordnung von Huusdurchsu­
ch~?\]cn durch ein unabhtingig:!s Gnl'icllt st~ht dem Dund(;snin1stadu.1l 

für' Fi;-,t.:~en nut.unj2m:i3 kGin Einfluß zu. Nach den nir vor1i::gen1en 

ß~i'i ':::\~:Ci~ dm" Fl 112.i1Z:; b'ilfb~höl'd~n orfo 1 gte die Anordnung von Uaus­

dJ:'.:iiSIJ::&:.mseo durch d3~ C:}richt aber OUt' in solchen Fällen, in \-/01-

Ch~;1 ii2C;i dcr SQch)uge ßiac Durchsuchu:1J notdE:ndig erschien, \'/ail 

rrdt circe:r, blo;};.!n fUlsl:unftsGI'!;u:hen wegGrI \lerdunkelungsgGfahr nicht 

d(\.:; /':!51 üiiJ.;;n 9c.:ftmd~o \'111 rdu • 

. /. 

An (~h~ 

[.i.'.i·,/ ~·s::;.:.;::;~t' ti:r ~:::\'.'(!rbli C;'I'JIl Hi rtschaft 
!:[.!~t·i':Hi Gcld-. Kt''::!it- utid VCi"sichcruWJ~\'I~Sen 

lGID lJ 'f e n 
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Vor DurchfUhrung der Durchsuchungen haban dia vom G~richt damit 

beauftragten Organe der Finanzstrafbehördcil im Sinne des § 140 
Abs.l Strafprozeßordnung die dort voraesehcmcan Vernehmungen 
durchgeführt und haben die Du. :hsllchung nur in den Fäll cn vor­

genommen, in \;lelchen dm'eh die Vernehmung \'/edcr die freivlill1ge 

Herausgab~ der gesuchten Beweismittel noch die Beseitigung der 
. . 

die Durchsuchung veranlassenden GrUnde herbeigefUhrt wurde. Der 
Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, daß es in mehreren 

der von Ihnen genannten Fälle, nämlich bei der 

_ am 23. Dezember 1980 (hier \~nJrde lediglich der Inhalt 
eines Schließfachs eines Kunden durchsucht), bei den 
in Baden und t,;ödling ar;119. Jänner und 26. Jänner 1981, beim 

am 12. Februar 1931 
- und b~i der am 17. ~lärz '981 ZI1 kei ner 

'Durchsuchung kaM; weiters lagen in wa1ter~n 10 F~]len gerichtliche 

Hausdurchsuchungsbefehle vor, bei welchen ebenfalls keine Durch­

suchung erfolgte, weil die 0csuchten G:::~-.?nstclnJe ent',·,fC'd,~r frci-

"1111 i 9 herausgegeben \'lUrden o(lar dm"eh di e vor~en()~~r.en Vernehmungen 

di e zum Hausdurch$uchungsbef~hl führ[!nd~m GrUr.d~ b(:!$ei ti gt ,·.urden. 

Di e von Ihnen vertretene Auffassun:, die durch~2T\i111~~:0n Hau;>durchsu­

chungen seien nicht not\'fendig gel/!üsen, v/Oil A~.Jskunft:;- und Einsicl1t­
nahmaersuchen zum selben Erfola geführt hiitten, kilnn cl3hey' nicht ge­

teilt Herden. In diesem Zusarzfilenhan!1 soll nicht un.}r.·(E~hnt bleiben, 
daß es bei diesen IlausdUt'chsuchunsen in nchY'cren nn len tiher gericht-

1 ~ ehen f\uftrag zur Verhaftung lei tE!nder Organe ehr !:r2d ituntern~hn;ui1-

gen gckomm!:!n ist, daß gegen solch0 Or'gane ~ericht1ic.he Strafverfahr,:n 

gefUhrt \'terden und daß 5ch' ic3li eh p~2hl"N'C O'('gan,= ft"i stlos üntl ass~m 

wurden. Ich bedauere, Ihnen Uher ~as Verhalten di~~0r Organe aus Gr)n­
den der ilbgabcnreeht1ich~n Gdlsir,f·,.11tl<:"'.:;sp-?1icht !~cin'J r;;.i:,trCIl j,Httc:i­

lung~n machen zu könnel1. Die e1n.;chrcitr:nd8n Bcamtfm l~onlltcn jcdGnfD.ll~ 

./. 
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mit Recht davon ausgejam, daß vorhandene Beweisr:Jittel verheimlicht 

wurden. Dies ~rurda im Ubrigen durch das Ergebnis der vorgeno~menen 

Hausdurchsuchungen in fast allen Fällen bastätigt. rJur in einzelnen 

Fällen blieb die Durch~uchung ergebnislos. 

Zu Ihren AusfUhrungen p die Hausdurchsuchungen seien nicht im Sinne 
der durch § 94 Finanzstrafgesetz und § 142 Strafprozeßordnung ge­
forderten Vermeidung allen unnöti gen Aufsehens, möglichster Scho­

nung des Rufes bZ\'I. der mit dem Gegenstand del' UntersuChUflj nicht 

zusammenhängender Privatgeheimnisse, zumeist in der Nacht oder in 

den frühen Horgenstunden und unter Beiziehung von bis zu 20 Finanz­
und Gendarmeriebea~ten sO\>lie unter U~7rHendur.g von Autos mit Blau-

11 cht und t.:n tel" r<H tn3.li;-<;e von Fiihrtenhunden durchgeft;hrt v/orden, haben 

die betroffenen BC:1Mten erklärt, da13 die Durch~bcbunscn in der Kegel 
gerade deshalb gegen Ende der Dienststuroden der Kreditunternehmung 
begonnen \'lurden, um j8d~s unnötige Aufsehen zu Vel'i,,'2idcn und den Ge­

schäftsbetrieb der Kr€ditIJl1terne~l::1Ung r.1öglichst \-Ienil] zu beeintr'~ch­
tigen. Diese Vor<]an~s'.jeise hatte in r.~:hrc:2cn Fällen allerdinjs zur 

Folge, daß sich die Durchsuchung bis in die sptit~n r:achtstunden hin­

zog, was nicht zuletzt darauf zurUckzuführen war, d~3 mit der Durch­
suchung \'/egen der voraus0agaflg2n~n stunden1 angen S::üjiJhung, die frei­

willige Herausgabe der gesuchten Gegenstände zu el"\'lir~cm, erst s~~t 

begonnen wurda. In einzelnen Fällen ergab sich die Notwendigkeit der 

Durchsuchung zur Nachtzeit auch daraus, d~ß b~1 3111ercn Durchsuchun­
gen Hir."v;~1se ~Luf C2',ieis:nittal bei einer Krcditunt~'i"':l~~~:'1uns 92fur.den" 
\'1014 ..1c:n 'fJilr~n un<:J nJ.ch dem ErFahrunsen der Finanzs:l"'.).f~~~härd2n b2i 

e1ne;11 spät€t<en Eiil$chreit~n Verdunkelunas!;cd'ahr b::sLnd. In diesen 

Fäll;;n erfolate die Durchsuchung in jc1cm Fall erst nac:l Rückfra']o 
b~ili1 zuständi0cn Untersuchuiiosr·ichtc.". Die Zuzi(;ht.:n~ von GcndJ.n:1~rie­
[;::a:-,ltcn b~i A"'1tshandlun":>4:~ \~~:hr~nd ~~r r:acht 1st criJrd~rlich. t/t.dl 

./. 
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den nicht uniformierten Steuerfahndungsbeamten begreiflicher­
weise zur Nachtzeit nicht geöffnet wird. Oie Gendarmeriebeam-
ten haben wohl ihre mit Blaulicht ausgestatteten Dienstfahrzeuge 
verwendet, doch war - wie mir berichtet wurde - das Blaulicht 
weder bei der Zufahrt noch bei der Amtshandlung eingeschaltet. 
In einem einzigen Fall war der assistenzleistende Gendat~~rie­
beamte von einem Diensthund begleitet, v/eil nur e'in Diensthunde­
führer vetfUgbar war; der Hurd befand sich jedoch \'~ährei1d der ge­
samten Amtshandlung in Fahrzeug. 

Grobe Oberschreitungen der Hausdurchsuchungs~efehle sind nach den 
mir vorliegenden Berichten nicht vorgckorrnen. Daß der Anordnung 
einer Hausdurchsuchun~ ein besonderes Aus~unftsersuchen voranzu-
gehen hat, ist weder in der Strafprozeßordnung noch im Finanzstraf­
gesetz vorges~hen. § 140 Abs.1 St}'afprozeßordnung sieht, wie schon 
erviähnt» zwar vor v daß eine Durchsuchung inder Re']el nur nach 

vorausgegangener Vernehmung dessens bei dein sie vorgert)~:r;-;~n\'!erden 
soll, und nur insofern zulässig istvals durch die Veriich:nimg weder 
die freiwillige Herausgabe des Gesuchten noch die Beseitigung der 
die Durchsuchung veranlassenden Gründe herbeigeführt wird. Entspre­
chend bestiffint auch § 94 Abs.2 F1nanzstrafgesetz, daS der Inhaber 
der Räumlichkeiten, die durchsucht v/erden solleUJvor Beginn der Amts­
handlun3 aufzufordern ist» das Gesuchte fre1vrfl119 herauszugeben. Di e­

se 8astimr;unJen sind von den die Durchsuchung vornahi:;€nden Organen der 
Flnanzstrafb·::hörden auch befl!llgt Horden. 

W~s ~ie Zustellung von Hau5durchsuchun~sbefehlen onlangt, so oblt~qt 
die entsprechende VeranlassJng d:o Gericht. Soweit zum Zeitpunkt der 
Durchführung d'Jr Durchsuchtll:r:t bereits schriftliche Hausdurchsuchul'\gs­
befehle vorlagen~ \'JUrd<;l1 sie vor. den die Hausdurch:uchung durchfUhren­
den Organen im Sinne de~ § l~O Abs.3 Strafprozeßordn~ng.auch sogleich 
zug,;:stallt. Soweit dr:r 3,-;f,::;hl bc'j der DUI"chsuchung nur mündl ich (fern­
r:;iyil ich) vurlag, sind die Gin::;chrd te,lj~n Fin~nzorgGne fUr eine all-

0/. 
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fällige Nicht:!1nhalbnJ der 24 Stund3n-Frist nicht '1erant\·:ortlich • 

. Auch die Ko~kret1sterung der zu suchenden Gegen3t~nde im Hausdurch­
suchungsbef2~1 oblie]t dem anordnenden Gericht. 

Zur behaupteten AusüJ!.mg von Z\"ang gegenUber Bankangestell ten kann 
das Bundesr.linisteriu::1 für Finanzen ~angels näherer Angab:!n in Ihrem 

Schreiben nicht Stellung nehmen; sollte hierunter die Vornahme von 
VerhaftunJen zu verstehen setn, so nöchte ich darauf hinweisen, daß 

diese ausschließlibh auf Grund richterlicher llaftb~fehle eriolgt~n. 

fl.uf Grund der vorlieC18nden ßericht2 lind Unterlagen verf.wJ ich leider 
auch Ihre Auffassung nicht zu teilen. daß bei Kredituntern3hmun<jen 

bzw. deren Ort;anen lI~efJhr im Vcrzl.:g lI oi cht angenoF·iJ'1Ien v:erden kann ~ 

Ihrer Auffa:;s'..m-j. die 2~scilla~nl\h::;o Vf)rl Unt:;rlaC;~il. v/elche r:;it dem d~n 

Anlaß zur C:wchsuchung f"!cb:?nden F;nanzstr~fvm'fa"'r'en in keinem ZUSc~1-

menhang stehan, sei unz~lä!sig ~eW!5Cn, kann ebenfalls nicht beigepflich­
tet wel"den. 

In dem von Ihnen el"l:'(ihntc:n Erlaß des ßtH,desr~1nisteriU'~s fiJi'- Finanzc;n 

vom 3. Deze1nbar 1979, FS-130/1- II 1/9/79, \'/e 1 cher unter Hi tiii rkung ans 

Bundesrnin1ster-iums fUr Justiz verfaßt .... 'Urde, Hurde unter d~:ii Punkt 4.2) 

angeordnet, daß si eh d; e Hausdurchsuchung bei Krt:di tunterliel1:1UngGn :luf 

di e Suche nach ße':lei S]20ei1$t:inden dos ei nge 1 e1 tct:n f-'inanzs trafver fJh­

rens zu beschr::inken hat; ' .... ~l"'C!cn jedoch bei der Durchsuchung ne~'leistlit­

tel vor]2fundcn, die offankundfg auf dia B~gehuna eines anderen als des 
:Z:W'" D~;r~ll::;:.:-:h'.JnJ Ä:11a') 0eDend2n FinanLv2rge)H::ns schließen lassen, so 

könll::';l di:::;<~ ~tinn nicht außer Acht g.zlass::m \·;erden t ':.Jenn sie auf eill 
"; 1"' F' I.. r' d '.J " L 't vor:; 1";: iC;·::S 1r1.)nZVQrr:~;I~n - ausgano~~.~e:l ,'lnanZOr nUn~~S\11\.l1"'·lgK~1 ·.::n -

im S~··~:-,2 c.::s § 23 ,~\';~.~ 2.1 K1"'2dit, .. !2S2n~.lS~tz sr.hließen la:,scn. Es 
'."/l',.l ... • ,."t.,,, -· ..... ...,-o .... !·-t _I,r -"lc','1 n···,·").l"'·li'·.j."l von l!nn dl'e l"urC~lqj-,.~_ ..... ~~ ':'~li,.;.;. t.l:~..JC: I ~ ... !f,; , :""1.,.;.,) ~\., , ..... v.~ ._ I.;;. l.~t: '......., "" I _ 

C:!\.i!1:J dtircilf1111r~f'I(!:::'i1 Oj'7::~,:::n vc,;,ct:t nl,:;~t r.·~h~r zu unter"sJch.:n Ijn:! 

'i';rschl össen d:2ffi ~ :;~1·51~.:· ::i"'gi;:i. :il ') :11e Unte:;s\.lchung angecrJ!13t hJ t, 

.1. 
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vorzulegen sind. Diese;] Organ obl iegt dann die nach strengen Ge­
.sichtspunkt~n vorzunehmenda PrUfung, ob genügen4e VerdachtsgrUnde. 
vorliegen. 

Wie Ihnen bekannt sein wird, 1st die Frage, ob Unterlagen, die an­
läßlich der Durchführung einer Hausdurchsuchung bei einer Kredit­
unternehmung vorgefunden liiurden und die zwar nicht in dem zur Durch­
suchung Anlaß gebenden Strafverfahren, sondern in eine~ anderen Finanz­
strafverfahren als Beweismittel in Betracht kon~en beschnagnahmt werden 
dürfen, der Gegenstand von eb'la 20 von Kred; tuntern,~hmunfJen und deren 

Kunden ei ngebrachten Verfassungsgeri chtShofbeschwerdt:i1. Di e er.dgill ti g~ 

Entscheidung dieser Rechtsgra0e durch cen Ver"fas5un!Jsgerichtshof bleibt 

sc~it abzuwarten. 

Den Ausführung~n in Ihrz:n Schrei ben, das Vorhandensr:i n ei n;}s anon~en 

S{larbL:chs allein lasse keinesfalls "ofr'.!nkund1g" auf die Tatsache der 

Abgabenh1nterziehurlJ sehl ie~2n. ist grundsätzl ich zuzustii::,:-:~n. In den 

gegenständl i ch~!1 Fäll en v.'Jrda j ei'Kh l1 i 2 P::schi a;?n\?;·lr~3 n1 eht nur auf 

den Umstand gestützt, dJ.ß es sieh um rl ancnyr.;·~ 11 S}l1rJ;jcl1ar handelt; m]ß~ 

gebend für cl; e Beschlagnahm:: waren vi e lr.~ehr and-:;f'e U:'lS t:inde t d~ren 

nähere Einzelheiten ich Ihnen leider wegen der at0abenrechtlichen Ge­

hefrnhaltungspfl1cht nicht mitteilen kann, die ab~r die Begehung von 
Finanzver~eh~n durch dritte Personen als offenkundig erschi€~cn ließen. 
In diesem Zusarnenhan~ ist festzuhalten~ daß auch d1~ Kt'ei:;uericht 

Wr.Neustadt bei Sichtung dieser Unterlagen in de~jGnigen Fällen, in 
\'/el chen auf Grund des anzunehrr:endcl'l strafbes ti i,:;i:;)f,d'~ll \·Jertbetrages G~­

r1chtszuständigkeit zur Durchführurg des Strafverfahrens ge'Je~en Wdr, 

dicsbezUgl1che Strafverfahren einJ~leit~t hat. 

Zusar:1ffienfassend glaube ich dah~t Te;ststelien zu k(.r.n~n, daß die g~.~r:!1-

st~ndlichen Hausdurchs~c\uncen ~~i B~schla:na~~e~ d~~ Gesetz ents~rs­
che::nd \'org::momman \;ur,~=n. Für r·.::::n~~I:'t:n ir.1 P.ai:::~2i1 cer Dienstcufsi::ht 

.1. 
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besteht daher kein ~nlaß. Ich kann jedoch auf Grund der mir vor­
liegenden Berichte darauf hinweisen, daß in letzter Zeit im all­
gemeinen keine besonderen Sch\derigkeiten im Zusamrlmnhang mit den 
durch das Bankgeheimnis nicht betroffenen J\'uskunftspfHchte!1 der 
Kredituntern~hmun'Jen aufCJ~trcten sind. Dies läßt ::lieh hoffen, daß 
bei einer vernünftigen Handhabung der Bestimmungen des Finanzstraf­
gesetzes und des Kredit\>lesengesetzes sowohl durch die Finanzstrüfbe­
hörden als auch durch die I<reditunternehmungen ei n den j er/ei 1 i geil 
BedUrfnissen entgegenkommender Zustand erreicht wird. 

Was schließlich Ihren Hunsch anlangt, den er~'Jähnten ErlaS vom 3. 

Dezember 1979 in einzelnen Punkten abzuändern bzw. zu ergänzen, 
so glaube ich, daß eine solch~ Änderuna nicht zweckm~ßig ist~ bevor 
einschEgigc Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes vor11e0cn: 
Was insbesonGere Ihren !;ui1scn anlangt, es solle vor Durchführung bzw. 

Initiiarun~ von Hausdurchsuchungen bai~ Untersuch~ngsr{chter die v6r­
her1 ge Zustinnung des Bundesmini sterililTiS für F 1nanz~n ei ngeho 1 t werden, 

so darf ich darauf hin~eisen, daß 0e~äß § 93 Abs.l Fin3~zstrafgesetz 

die Anordnung der Hausdurchsuc!llIng dem Vorstand der Finanzstrafbehörde 
erster Inst3nz und im Falle seiner Verhinderuna einem d~r F1nanzstraf­
behörde zusewiesenen rechtskundigen Eea~ten oblio]t. Es ist daher be­
re1 ts von Ges~tzes we'-en ei ne h1nrei chende Vorkehrunn ('!~troffen, U::1 

'" J ~ 

unUberl egt~ ~ilcrdnun;en von Hausdurchsuchungen in a11 gemei nen und d3.-

her auch bei Kredit~nternehmungen zu verme;den.rhrC~r.r hinaus 'IlUrde 

im Erla3 vom 3. Deze~ber 1379 - naturge~~ß beschr~nkt a~f die Anord­
nung von Hausdurchsuchungen im ver",Ja 1 tungsb2~51'dl i cner"l Fi n:!nzs tra fV2r­

fahren - angeordnet, daß vor Erte11ung eines H1U$durchsuchun~sbefehl!5 
d:r für AnJele~enhette~ des F1nanzstrafrechtes zust~ndigen Abt~ilung 
~:s Dundesmin15teriu~s f~r ~inanz2n zu berichten ist. In gerichtsanh~n­
~··;:-.::1 nnan:!$ti;'afveY'f?~;i"~>"'; '::··;n ,~ir:c; Einn\!::r.i::-:r~:! c,."..f sie ;\i:f)rdl1l.!,~g U'13 

C' ,..,.... l':I" cl' d B ! •• t .t '.: .;.> uf;rung von naus" i_::S >',,:cnunSt;i1 luren as UncflS1l1nlS ef',l,;i1 fUr F 1-

./. 
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nJnzen nicht vertretbar. 

Auch die Anwesenheit efn~s rCchtskundigan Ilear:lten der Finanzstrafbe­

horde bei Hausdurchsuchun0en halte ich \ .... eder Trlr notwendig noch aus 
personellen Gründen für r~glich. Soweit die Durchsuchun~en auf'Grund 
ei nes verwa 1 tun9sbeh:.irdl i ehen Hausdurc1suchungsbefe;,1 es erfolgen, be­

steht für die durchsuch!!r.den Beamten die '·fdglic:lkei t telefon1sccer 

Rückfragen beim zuständigen Amtsvorstand bzw. seinem Vertreter; 1n 

Gerichtsfällen 1st die r·:äglichkei t der RUckfra'1e beim Untersuchu/1r;3-

richte," gegeben. Von diesen ffdgl1chkeiten wurde in den gegenständli­

chen Pällen auch Gl.'!brauch gemacht. Die Durchsuchur.gen fanden durch­
\'1egs unter LeHun3 von tcanten statt, ~';elche durch viele Jahre mit 

einsei1HgiS2n Amts1i:\r:Jlun0Dn bef<!2t sind und vcn walchen auf Grund 

ihr,=r Ausbildung und ihrer Erfahrur.'] e,-:rartet Herden kann, daß sie 

dem Gesetz entsprechend vorgehen. 

Daß das Vorh~nder:sein anonr.~r SparbUcher allein ·:~r;!inen au~r~1chen­

den Grund zu ihrer Beschlagna~~~ darstellt, ha~~ i:~ ~ere1ts ausge­

führt. Die Finanzstrafb~hörden sind mit dieser Ansicht vertraut. DiQ 
Hinausgabe einer besonJeren schriftlichen Anweisuna in dicser Rich­
tung ist daher entbehrlich. 

Abschließend rr.öcht~ ich Sie noch Ui1 Ver~t2ndnis r!::lfqr ~rsuch~n, da) 
dif~ f1nanzst)'"afb.~h;:t'(kn in ßefolr;ung des 1hr.en kraft Gesetzes gcgi::JG­

nen Auftra~s9 die a~~abepflichtigQn F~lle zu erforschen, d1~ tats~ch­

lic!-;=:n und r2chtlicli:n V~rhältn1~$e, 'r;~lc},c für dia ~.b1a!Jepflicht und 

die erh:::.mg cL;)'" {.:)~Jb:n ' .... esentlich sind, zu err:itt~ln, (§ l1S A:'s.l 

B'..mJ~sabJabcnOt1dn:,l:1g) und zu prüfen. ob r;:;R~jr;~nj~ 'Jer·~1.chtsgrUnde fUr 

~::: E'lnleitun] ~iYi;';3 Finanzstrafv~rfahr::i1s ']2r;ebc:n sind (§ 82 Abs.l 

F~ni.1r.zstrafg~;s~tz), J\mtshandlungc:1 durchfUhren rrils':j::~', \'telche mit 
d-.'i1 Interi!sscn dor Betroffen~n oft nicht P!;C",reir.sti--"",!n. Ich er5ucLe 

S;~, Guf die Kred'ltunterne~~~!!\'1':'~i1 cinz!.>drk"n, d~;' dis:e ihr Ge~ch':.:ft$·· 

i r'-:::L;S!;C nicht dahin m1ßver-c;t:~hpn. ihrE!1 Kunden H~f d~r Senehung VO.l 
./. 

1609/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)40 von 47

www.parlament.gv.at



• 

- 9 .. 

Abgabenhinterziehungen zu helfen, und daß sie ihren - auch unter 
Beachtung des Oankgeheimnisses - gegcnUber den Finanzstrnfbehör­
den bestehenjen Pflichten nachkommen. 

!<1it dem Ausdruck vorzUglicher Hochachtung 

Or.Salcher e.h. 
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Verteiler: A 1 ~ 

(nur Präs.Abt. 1 u. 2, 
Abt. II1/9, Sekt. IV, 1977 03 23 
alle Abt. d. Sekt. IV, 
Abt. VI/1, ZAUS) 

B 1 
C 2 

D 2 
E 2 

Bundesministerium für Finanzen 
GZ. 02 1141/2-IV/2/77 

o 680 
Organisation der Steuerfahndung­
steIlen (bisher finanz straf­
rechtlicher Erhebungsdienst) 
Beilage: 1 

An alle 
Finanzlandesdirektionen 

o 680 
Organisation der 
Steuerfahndung-
stellen 

Die durch den vorliegenden Erlaß bundeseinheitlich 
organisierten Steuerfahndungsstellen sollen ein wirks~~es 
Instrument zur Bekämpfung von Abgabenhinterziehungen bilden. 
Ei.n effizientes Tätigwerden, um dieser Benachteiligung des 

Gemeinwesens zu begegnen 7 wird erwartet. 
1. Bezeichnung 

Die Erhebungskörper für den in Punkt 4 umschriebenen 
Aufgabenbereich haben die Bezeichnung "Steuerfahndungstellen" 
zu führen. 

2,. Sitze 
SteuerfahndungsteIlen haben zu bestehen beim 

FA f~do 1. Bezirk, Wien, fode FLD-Bereich Wien, Nö u. Bgld., 
FA Linz, fode FLD-Bereich OberBstcrreich, 
FA Gr<lz-S tadt t f "dC> FLD-Bereich Stcie.!'!Il.C3.rk, 
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FA Salzburg-Stadt, f.d. FLD-Bereich Salzburg, 
FA Innsbruck, f.d. FLD-Bereich Tirol, 
FA Klagenfurt, f.d. FLD-Bereich Kärnten, 
FA Feldkirch, ·f.d. FLD-Bereich Vorarlberg. 

3. Personelle Besetzun~ 
Die personelle Besetzung hat nach dem Bedarfstellenplan 

zu erfolgen. Bei SteuerfahndungsteIlen, die mit ~indestens 
5 Organen besetzt sind, ist eines dieser Organe mit der Gruppen­
leiterfunktion zu betrauen .. Die ausschließliche Befassung 
mit Gruppenleiteragenden tritt aber erst bei Vorhanden-
sein einer vollständigen Gruppe ein.Eines der Organe einer 
vollständigen Gruppe ist als Gruppe~leiter-Stellvertreter 
zu bestellen. Bei SteuerfahndungsteIlen, die mit 5 bis 
8 Organen besetzt sind, hat die Funktion des Gruppenleiter­
stelivertreters der Leiter der StrafsachensteIle des Sitz­
amtes auszuüben. 

SteuerfahndungsteIlen mit weniger als 5 Organen sind 
dem Leiter der Strafsachensteile des Amtes z~ unterstellen, 
bei dem die FahndungsteIle eingerichtet ist. Für Steuer­
fahndungsteIlen, die mehr als 13 Organe umfasse~, sind 
gesonderte Weisungen einzuholen .. -

Dem Gruppenleiter einer FahndungsteIle abliest insbe­
sondere die Arbeitsanweisung, Planung des Arbeftsablaufbs 
und Vorberei tung von Einsätzen, sowie· die Lei tu.n.g e;ewich­
tiger Amtshandlungen (z.B o Hausdurchsuchungen). Dariiber-

. hinaus hat er zoB., schwierige Vernehmungen selbst durch­
zuführen. Der Grupper~iter hat für eine der Tätigkeit 
der zugeteilten Organe entsprech~nde Ausbildung zu sorgen; 
er hat alle Arbeitsvorgänge beratend zu untersttitze!l und 
zu überwachen. 

4. Aufgabenbereich 
Die SteuerfahndungsteIlen sind Z"..JI AufdAd~.J.!le; und 

Verfolgung von schwerwie[:;0nden FinG.r..r:.ve:-gehen, ir..sbesondere 
von Abeabenhinterziehungen größeren Umfanges, berufen. Sie 
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haben in diesen Fällen die Grundlagen für die Erhebung der 
verkürzten Abgaben und für die Feststellung des objektiven 
und subjektiven Straf tatbestandes zu ermitteln. 

Die Steuerfahndungsteilen sind in den angeführten Fällen 
dann zu befassen wenn 

a) aus den Umständen geschlossen werden kann, daß die 
Abgabepflichtigen an der Aufklärung der Sachverhalte nicht 
oder nur unzureichend mitzuwirken gewillt sein werden, oder 

b) die Sachverhaltsermittlung die Möglichkeiten im Rartinen 
von abgabenbehördlichen Prüfungen überfordert und mit d~ 
Personal des zuständigen Finanzamtes nicht erfolgversprechend 
betrieben werden kann, oder 

c) die Mitwirkung der Abgabepflichtigen gar nicht sinn­
voll ist CzoB. ru erwartende Selbstanzeige)e 

Die Steuerfahndungsteilen '.verden über Anforderung der 
zutändigen Finanzstrafbehörden ihres FLD-Bereiches tätig. 
Daneben haben sie nach zeitlicher Möglichkeit auch selbst 
Finanzvergehen aufzudecken. 

Die Steuerfahndungsteilen stehen allen Finanzämtern zur 
Verfügung. Sie haben auch die ihrem Aufgabenbereich ent­
sprechenden Amts- und Rechtshilfeersuchen zu erledigen. 

5. Personaleinsatz 
Aus personalökonomischen Gründen sind Fahndungshandlungen 

nur in folgenden Fällen von mehr als einem Organ (außer 

einer Schreibkraft) vorzunehmen: 
a) bei Haus- und Personendurchsuchungen, Festnahmen und 

Beschlagnahmen, 
b) zu Beginn der Fahndung beim Betroffenen, 
c) wenn es zur Beweissicherung oder zum Schutz eines 

Beamten geboten erscheint und 
d) bei sc'J,wierigen Vernehmungen .. 
Bei einem Finanzamt gegebenenfalls vorhandene Erhebungs­

organe der Strafsachensteile sind grundsätzlich beim je­
weiligen Personaleinsatz prim~r zusijtzlich heranzuziehen. 
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6.. Anforderung 
Die Organe der Steuerfahndung werden im Bedarfsfalle 

über Anforderung einer Finanzstrafbehörde tätig.. Die An­
forderungen haben unter Beachtung der unter Punkt 4 fest­
gelegten Kriterien zu erfolgen~ Die FahndungsteIlen haben 
Anforderungen~ soweit sie nicht vordringlich sind, der 
anfordernden Behörde zurückzustellen, wenn sie voraus­
sichtlich nicht innerhalb von 6 Monaten tätig werden können. 
Vordringliche Anforderungen 9 etwa bei Unmöglichkeit, die 
Beweissicherung zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen, 
sind als solche zu bezeichnen .. Die Organe, die zum Einsatz 
kommen, sind im Einzelfall vom Gruppenleiter, bzw .. Leiter 
der Strafsachenstelle~ der sie organisatorisch zugehören, 
zu bestimmen.. Sie werden als Organe der anfordernden 
Finanzstrafbehörde tätigo 

Die Entscheidung, ob Fahndungsorgane angefordert werden, 
hat der Vorstand der zuständigen Finanzstrafbehörde zu 

treffen" 
Bei einer SteuerfahndungsteIle direkt eingehende Anzeigen 

sind in der Regel jenem Finanzamt zu übermitteln, das 
sachlich und örtlich zuständig ist (§ 80 in Verbindung mit 
§ 58 FinStrG) .. Unter Anzeigen sind nicht nur Schriftstücke, 
sondern auch mündliche oder telefonische Hinweise bekannter 
und unbekannter Personen zu verstehen, wodurch gegen eine 
Person der Verdacht der Abgabenunehrlichkeit mit hinläng­
,lieh genauen und tauglichen Angaben erhoben wird~ 

Bei den FahndungsteIlen sind die von den Finanzämtern 
eingehenden Anforderungen zu protokolneren. Festzuhalten 
ist die laufende rh:.mmer (jahrgangweise ge gl iedert), das 
Datum des Einganges, die Bezeichnung des Falles, die Zu­
teilung an ein zu bezeichnendes Organ un~ die Erledigung. 
Als Erledigung gilt: 

a) die Ubermittlung der von der Steuer:ah:1dun~stelle 
festgestellten Besteuerun?;s:;ru:'1ulacen an die fest­
oetzende Stelle, sowie der fina~zstrafrechtli~hen 
Feste +-ellunr:ren ;-j" ,,'l'.l' '" z·" t ":"""1 i ("P 1C.',:>'·,:;""dr~ -' v v 0 - ... L ~ ' • .; t....t.~", l! .. __ ..... U'; J.....I' _.1 -..... '.; , 
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b) die Abtretung des Falles an die Betriebsprüfung zur 
weiteren ausschließlichen Endbearbeitung, 

c) die Übermittlung eines Berichtes über das Ergebnis der 
Erhebungen an die zuständige Behörde. 

Auch Zurückstellungen wegen voraussichtlicher Bedeutungs­
losigkeit oder Nichtbearbeitbarkeit innerhalb von 6 Monaten 
sind mit Datumangabe ersichtlich zu machen. 

7. Führung von ;~beitsnachweisen; Meldung der Arbeitsergebnisse 
Alle Organe der SteuerfahndungsteIlen haben Arbeitsnach­

weise zu führen, denen zu entnehmen sein muß, wann, wo 
und in welcher Angelegenheit sie tätig waren. 

Am jeweiligen Sitz der FahndungsteIle haben Aufzeich­
nungen darüber aufzuliegen, wo ein Organ sich an einem 
bestimmten Tag aufhält. Die Arbeitsnachweise hat der Gruppen­
lei~er bzw. Leiter der Strafsachenstelle wöchentlich zU 

überprüfen, abzuzeichnen und monatlich dem Vorstand des 
Amte.s, bei dem die FahndungsteIle eingerichtet ist, vor­
zulegen .. 

Dem Bundesministerium für Finanzen, Abto IV/2, sind je­
weils zum 10. Jänner, 10. April, 10. Juli und 10. Oktober 
unter Verwendung des hiefür entworfenen Formblattes, im 
Dienstwege über das jeweils abgelaufene Kalenderviertel­
jahr, Tätigkeitsberichte zu übermitteln. Anzuführen sind 
die Anzahl der in diesem Zeitraum erfolgten Anforderungen, 
die Zahl der erledigten Fälle und deren Ergebnis (Höhe 

·der Abgabennachforderungen), der vorgenoITiID.enen HausdlJ..L'ch­
suchungen, Amts- und Rechtshilfeersuchen sowie der allen­
falls durchgeführten Amtshandlun~en auf Antrag von Gerichten; 
weiters ist anzugeben, wie viele Fälle b8reits länger als 
3 Monate in Bearbeitung sind und welche Anzahl von Fällen 
infolge Arbei tsübe .... la s tU!1g zurUckges te 11 t v/erden muß Gen .. 

Steht das Ergebnis im Melrlungsz?j tr'unkt noch nicht fest, 
weil der Fall den abgabenbehörd:ich~n Prüfungsorgan zur 
Erledigung übergeben wurde, i3t es überschlägig zu b~­
rechnen. 
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8. ,;g:Jnsatz der F8tnCl1~sor":;L'1f. 
Organe der Ste~erfahnQungstellen sind zu anderen ~ls in 

diesem Erlaß umschriebenen Tätigkeiten nicht beranzuzj,ehen .. 

90 Sonstiges 

Funkt 1 des ho. Erlasses vom 19. April 1967, 
Zl. 252 .. 545-7a/67 (Organisation der Erhebungsdienste bei 
den Finanz,ämtern, F'ED) und der ho .. Erlaß vom 

30 .. Oktober 1967, Zlo 2560479-7a/67 (Organisation des 

FED bei den FÄ; ergänzende \oleisungen) werden hiermit auf­

gehoben. 
Das als Muster beigeschlossene Formblatt ist im eigenen 

BereiGh nach Bedarf herzustellen. 

1977 03 23 _ 
Für den Bundesministerg 

I 
Für die Richtigke~t 
der' Aus fel.~tigung: 
f~tJ 

/fIlllftljitij 

Dr .. Bauer 
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